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Aktualisierung des Akkreditierungsbeschlusses vom 23.01.2024

Entscheidung liber die Auflagenerfiillung

Das Rektorat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn hat gemaR § 14 Abs. 7 der Evaluations-
und Akkreditierungsordnung Studium und Lehre (EvAO) sowie auf Basis der Empfehlung der internen
Akkreditierungskommission vom 29.08.2025 mit Beschluss vom 07.10.2025 festgestellt, dass die im Rahmen
seines urspringlichen Akkreditierungsbeschlusses vom 23.01.2024 ausgesprochenen Auflagen fristwahrend
erfillt worden sind (vgl. Anlage 4).

Urspringlicher Akkreditierungsbeschluss vom 23.01.2024

Strategy and International Security (M.A.)

Auf Basis des Prifberichts formaler Aspekte nach § 14 Abs. 3 der Evaluations- und
Akkreditierungsordnung Studium und Lehre (EvAO) (Anlage 1), des Gutachtens fachlich-inhaltlicher
Aspekte nach § 14 Abs. 4 EVAO (Anlage 2), unter Beriicksichtigung einer Stellungnahme der Fakultat
nach § 14 Abs. 5 EVAO (Anlage 3) sowie auf Empfehlung der internen Akkreditierungskommission vom
15.12.2023 fasst das Rektorat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn gemaR § 14 Abs. 5
EvAO folgenden Akkreditierungsbeschluss.

Beschluss:

Das Rektorat beschlieRt, den Studiengang ,Strategy and International Security” (M. A.) mit Auflagen
zu akkreditieren, da die zugrundeliegenden Kriterien im Wesentlichen erfillt sind.

Die folgenden Auflagen sind spatestens bis zum 01.02.2025 umzusetzen und die MaBnahmen zu deren
Erfillung der Stabsstelle Qualitdtsmanagement Studium und Lehre gegeniliber mit entsprechenden
Nachweisen anzuzeigen. Es ist zu beachten, dass die Akkreditierung wieder entzogen werden kann,
wenn die Erflillung der Auflagen bis zum gesetzten Termin nicht angezeigt wird.

Auflage 1 c wird ggli. dem im Gutachten zu fachlich-inhaltlichen Kriterien vom 24.11.2023 formulierten
Veranderungsbedarf prazisiert, da die Fakultat in der Stellungnahme (iberzeugend darlegt, dass es sich
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https://www.uni-bonn.de/de/studium/studienangebot/studiengaenge-a-z/strategy-and-international-security-ma

um einen primar politikwissenschaftlichen Studiengang handelt. Auflagen 2 und 4 werden ggii. den im
Gutachten formulierten Veranderungsbedarfen in veranderter Form erteilt, da die in den Kriterien 107
und 108 thematisierten Sachverhalte nach Einschatzung der internen Akkreditierungskommission der
Universitat Bonn auf denselben Mangel unvollsténdig bzw. uneindeutig dokumentierter Module bzw.
eines inkonsistenten Studienverlaufsplans rekurrieren. Auflage 2 wird ferner um einen neuen
Unterpunkt e. zu den Angaben hinsichtlich der zeitlichen Dauer des Praktikums erganzt, um dessen
gezielte Beriicksichtigung im Zuge der Uberarbeitung sicherzustellen. Auflage 6 wird ggii. dem im
Gutachten formulierten Veranderungsbedarf in veranderter Form erteilt, da nach Einschatzung der
internen Akkreditierungskommission auch andere Szenarien geeignet erscheinen, den festgestellten
Veranderungsbedarf erfolgreich und nachhaltig zu adressieren. Da auch fachlich-inhaltliche Aspekte
zu diesen Entscheidungen gefiihrt haben, ist bzgl. der Erfillung der Auflagen die
Gutachter*innengruppe durch die Stabsstelle Qualitdtsmanagement Studium und Lehre um ein Votum
zu bitten.

Die Akkreditierung wird fiir eine Dauer von acht Jahren (unter Bertlicksichtigung des vollen zuletzt
betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist giiltig bis zum 30.09.2031. Das interne
Akkreditierungsverfahren des o.g. (Teil-)Studiengangs ist damit abgeschlossen. Zur weitergehenden
Qualitatsentwicklung und Forderung der Qualitatskultur erganzt das Rektorat seine Entscheidung
ferner um die unten festgehaltene Empfehlung. Fiir weitere Anregungen zur Weiterentwicklung aus
Perspektive der Gutachter*innen wird auf das Gutachten verwiesen. Beschwerden beziiglich der
Ausgestaltung des Verfahrens oder im Rahmen des Verfahrens gefillter Entscheidungen sind
gegeniiber dem Rektorat formlos auf schriftlichem Wege vorzubringen.

Auflagen

1. Die spezifischen Ziele und damit die Alleinstellungsmerkmale des Studiengangs sind transparent
zu machen, insbesondere in Abgrenzung von den in Deutschland bereits existierenden
Studiengdngen der Friedens- und Konfliktforschung und den im Ausland existierenden
Studiengdngen zu internationaler Sicherheit. Dies betrifft insbesondere die thematische
Fokussierung, Theorien und Methoden. Dabei ist Folgendes zu klaren (alle Punkte Kriterien 201
und 214):

a. Die der Studiengangsbezeichnung zugrundeliegenden Konzepte von Strategie und
Sicherheit missen transparent adressiert werden. Zudem muss das Konzept der Strategie
als zweiter Leitbegriff des Studiengangs unterfiittert werden, was sich deutlicher im Modul
»Strategy” reflektieren sollte, das hauptsachlich Diplomatie hervorhebt. (auch Kriterien
204 und 205)

b. Es ist zu kldaren, ob der angestrebte Studiengang primar forschungsorientiert oder doch
eher anwendungsorientiert sein soll. (auch Kriterien 204 und 205, unter Riickbezug auf
Kriterium 111 des Priifberichts zu formalen Kriterien vom 25.08.2023)

c. Ebenfalls zu verdeutlichen ist, dass es sich bei dem Studiengang primar um einen
politikwissenschaftlichen Studiengang handelt. (auch Kriterien 204 und 205)



2. Das Modulhandbuch muss deutlich hinsichtlich Eindeutigkeit, Vollstandigkeit und Konsistenz der
Angaben Uberarbeitet werden. Dabei ist insbesondere zu bertlicksichtigen (alle Punkte Kriterien
107, 108, 204, 205 und 214):

a. Erstens missen die Modulbeschreibungen die vorgesehenen Inhalte und Ziele der Module
konkreter wiedergeben.

b. Zweitens missen die geplanten Lehr- und Lernformen eine gréRere Vielfalt reflektieren.
(auch Kriterium 206)

c. Drittens muss (wie bei den rechtswissenschaftlichen Modulen) deutlicher werden, wie sich
die Inhalte von Lehrveranstaltungen in den Modulen thematisch unterscheiden.

d. Viertens muss das Modul , European Regulation of Network Industries”, das nicht in das
Profil des Studiengangs passt, ersetzt oder derart umgestaltet werden, dass es einen klar
erkennbaren Bezug zur Leitidee des Studiengangs aufweist. (auch Kriterium 201)

e. Flnftens missen die Angaben zur zeitlichen Dauer des Praktikums harmonisiert werden.

3. Fir die Studierenden muss aus den Studiengangsdokumenten klar hervorgehen, wie
Internationalitdit wahrgenommen werden kann. Dazu muss auch ein klar erkennbares
Mobilitatsfenster ausgewiesen werden. (Kriterien 207, 210, 211 und 222)

4. Der Studiengang muss fir die Studierenden in seinem Ablauf von Anfang an klar planbar gestaltet
sein. Insbesondere der Studienverlaufsplan sollte so semesterweise gefasst werden, dass diese
Zielstellung erfillt werden kann. Dabei sollten 30 LP pro Semester eingeplant werden,
Abweichungen sind gut zu begriinden. (Kriterien 107, 108, 211, auch 205 und207)

5. Es muss ein Konzept vorgelegt werden, aus dem die Verantwortlichkeiten zur Gewahrleistung
angemessener Koordination, Betreuung und Organisation der Internationalisierungsbestrebungen
des Studiengangs unter Einbezug etwaiger fakultdts- und hochschulweiter Akteure sowie etwaig
notiger Aufwichse zur Integration des neuen Studiengangs transparent hervorgehen. (Kriterien
210, 213 und 222)

6. Es muss gewahrleistet werden, dass fiir das Diploma Supplement die aktuelle, zwischen
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung verwendet wird.
(Kriterium 105)

Empfehlung

1. Die Prifungsbelastung fiir die Studierenden, v.a. durch die Zahl der vorgesehenen Hausarbeiten
pro Semester, sollte kritisch evaluiert und die Nutzung etwaiger Alternativen geprift werden, um
eine Studierbarkeit in vier Semestern sicherzustellen und einer Uberfrachtung insbesondere der
vorlesungsfreien Zeiten vorzubeugen, auch mit Blick auf das Praktikum und Auslandsaufenthalte.
Eine groRere Vielfalt der Priifungsformen wiirde im Ubrigen auch die Attraktivitit des
Studiengangs fur die Studierenden erhdhen. (Kriterien 204, 209 und 211)



Anlage 1: Prifbericht zu formalen Kriterien vom 25.08.2023

,Strategy and International Security” (M.A.)

Der folgende standardisierte Bericht dient als Nachweis der Priifung formaler Aspekte im Rahmen des
internen Akkreditierungsverfahrens des o.g. (Teil-)Studiengangs der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universitat Bonn sowie der Dokumentation der Priifergebnisse. Er bildet — neben dem Gutachten der
hochschulexternen Gutachter*innen und einer etwaigen Stellungnahme der Fakultat — die Grundlage
der Entscheidung Uber die (Re-)Akkreditierung des o.g. (Teil-)Studiengangs durch das Rektorat nach
entsprechender Empfehlung durch die interne Akkreditierungskommission. Er steht darliber hinaus
den im Verfahren eingebundenen hochschulexternen Gutachter*innen zur Unterstiitzung ihrer
Tatigkeit zur Verfligung. Zur Steigerung der Transparenz innerhalb der Hochschule sowie
Aulenstehenden gegeniber wird er nach Abschluss des Verfahrens auf den Internetseiten der
Universitat Bonn veroffentlicht sowie dem Akkreditierungsrat zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen
Pflichten zur Verfligung gestellt.

Hinweis: Die Bezlige auf die StudakVO sind, wo nétig, in Bezug auf die Ausgangslage der Universitat
Bonn hin operationalisiert.
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Ergebnis der Prifung vom 25.08.2023

Die Stabsstelle Qualitatsmanagement Studium und Lehre stellt fest, dass der (Teil-)Studiengang
,Strategy and International Security” (M.A.) die u.g. Kriterien im Wesentlichen erfiillt.

Die Prifung formaler Aspekte im Rahmen des internen Akkreditierungsverfahrens des o.g. (Teil-)
Studiengangs ist damit abgeschlossen.

Der Priifbericht und ggf. festgestellte Verdanderungsbedarfe (siehe unten) werden den im Rahmen der
fachlich-inhaltlichen Priifung einzubindenden hochschulexternen Gutachter*innen zur Kenntnis
gegeben und der internen Akkreditierungskommission der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat
Bonn zur Vorbereitung der abschlieBenden Akkreditierungsentscheidung durch das Rektorat zur
Verfligung gestellt.

Veranderungsbedarfe

1. Es muss gewahrleistet werden, dass fir das Diploma Supplement die aktuelle, zwischen
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung verwendet wird
(Kriterium 105).

2. Das Modulhandbuch und der darin enthaltene Studienverlaufsplan missen hinsichtlich
Eindeutigkeit, Vollstandigkeit und Konsistenz der vorzusehenden Angaben Uberarbeitet werden
(Kriterien 107 und 108).



Basiskriterien?

Studienstruktur und Studiendauer (vgl. § 3 StudakVO NRW)

101

Die Regelstudienzeiten fir ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht
Semester bei den Bachelorstudiengdangen und vier, drei oder zwei Semester bei
den Masterstudiengangen. Im Bachelorstudium betragt die Regelstudienzeit im
Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. Bei konsekutiven Studiengdngen betragt
die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium finf Jahre (zehn Semester).
Kirzere und langere Regelstudienzeiten sind bei entsprechender studien-
organisatorischer Gestaltung ausnahmsweise moglich, um den Studierenden eine
individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, berufsbegleitendes
oder duales Studium sowie berufspraktische Semester zu ermdoglichen.

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

GemaR § 5 Abs. 1 der Prifungsordnung der Philosophischen Fakultdt (PO) betragt
die Regelstudienzeit des vorliegenden Studiengangs vier Semester. Der Modulplan
in Anlage 5, Punkt 30.2 der PO spiegelt diese Festlegung. Ferner liegt ein
entsprechend gestalteter beispielhafter Studienverlaufsplan als Prdaambel des
Modulhandbuchs vor. Unter Berlicksichtigung der Zugangsvoraussetzungen nach
§ 6 PO, die einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss vorsehen, der gemald §
8 StudakVO mindestens 180 Leistungspunkte und mindestens sechs Semester
Regelstudienzeit vorsehen muss, ergibt sich eine Gesamtregelstudienzeit von
mindestens zehn Semestern. Entsprechende Angaben spiegeln sich auch im
vorgelegten Diploma Supplement.

Studiengangprofile (vgl. § 4 StudakVO NRW)

102

Bachelor- und Masterstudiengdnge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die
Fahigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus
dem jeweiligen Fach selbstandig nach wissenschaftlichen oder kiinstlerischen
Methoden zu bearbeiten.

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

GemaR § 23 der PO ist eine Abschlussarbeit mit den genannten Zielen vorgesehen.
Es liegt ferner eine entsprechende Modulbeschreibung vor. Anlage 5, Punkt 30.2
der PO (Modulplan) verortet die Abschlussarbeit in den letzten beiden Semestern
des Studiengangs.

Abschllsse und Abschlussbezeichnungen (vgl. § 6 StudakVO NRW)

103

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird
jeweils nur ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es
handelt sich um einen Multiple-Degree-Abschluss. Dabei findet keine
Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer der Regelstudienzeit statt.

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

§ 4 Abs. 2 der PO sieht die Vergabe genau eines Abschlussgrades vor.

! Die Zahlung der Kriterien beginnt zwecks eindeutiger Referenzierbarkeit bei 100.




104

Fiir Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu
verwenden:

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fachergruppen Sprach-
und Kulturwissenschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften,
Kunstwissenschaft, Darstellende Kunst und bei entsprechender inhaltlicher
Ausrichtung in der Fachergruppe Wirtschaftswissenschaften sowie in
kiinstlerisch angewandten Studiengangen,

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.), bspw. in den
Fachergruppen Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und
Erndhrungswissenschaften, in den Fachergruppen Ingenieurwissenschaften
und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,

3. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fachergruppe
Rechtswissenschaften.

Fiir einen polyvalenten Studiengang kann entsprechend dem inhaltlichen
Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung nach den vorstehenden
Nummern oder gemal} Kriterium 115 vorgesehen werden. Fachliche Zusatze zu
den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeichnungen
sind ausgeschlossen. Bachelorgrade mit dem Zusatz ,honours” (,,B.A. hon.”) sind
ausgeschlossen. Bei interdisziplinaren und Kombinationsstudiengangen richtet
sich die Abschlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im
Studiengang Uberwiegt. Fiir Weiterbildungsstudiengéange dirfen auch
Mastergrade verwendet werden, die von den vorgenannten Bezeichnungen
abweichen.

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /

GemaR § 4 Abs. 2 PO ist die Vergabe eines Grades mit der Bezeichnung ,Master of

Begriindung Arts (M.A.)“ vorgesehen, es sind keine fachlichen Zusétze oder eine
gemischtsprachige Abschlussbezeichnung angedacht.
105 Auskunft Giber das dem Abschluss zugrunde liegende Studium im Einzelnen erteilt

das Diploma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist. In den
Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das
Qualifikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an
Fachhochulen sowie das Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem
Diplomabschluss an Universitaten oder gleichgestellten Hochschulen entspricht.

O erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Gemal § 31 der PO erhalten alle Studierenden nach Abschluss des Studiums ein
Diploma Supplement. Es liegen Entwurfsmuster des Diploma Supplements in
deutscher und englischer Sprache fiir den Studiengang vor. Diese verwenden
jedoch noch eine veraltete Fassung des zwischen Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Musters. GemaR Begriindung zu § 6
Abs. 4 der Musterrechtsverordnung ist flir das Diploma Supplement die zwischen
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung
des Diploma Supplements in der jeweils giiltigen Fassung zu verwenden.




Veranderungs-
bedarf

Es muss gewahrleistet werden, dass fiir das Diploma Supplement die aktuelle,
zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte
Fassung verwendet wird.

Modularisierung (vgl. § 7 StudakVO NRW)

106

Die Studiengange sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die
Zusammenfassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind.
Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von
maximal zwei aufeinander folgenden Semestern vermittelt werden kénnen; in
besonders begriindeten Ausnahmeféallen kann sich ein Modul auch tiber mehr als
zwei Semester erstrecken.

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

§ 5 Abs. 2 und Abs. 3 der PO sehen die Gliederung des Studiengangs in Module als
thematisch, methodisch oder systematisch aufeinander bezogene Einheiten vor.
Anlage 5, Punkt 30.2 der PO sieht ausnahmslos Module vor, die in einem oder zwei
Semestern abgeschlossen werden und die in zwei unmittelbar aufeinander
folgenden Semestern belegt werden. Dies spiegelt sich auch in den vorliegenden
Modulbeschreibungen.

107

Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,
Lehr- und Lernformen,

1.
2
3. Voraussetzungen fir die Teilnahme,
4. Verwendbarkeit des Moduls,

5

Voraussetzungen fir die Vergabe von Leistungspunkten entsprechend dem
European Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),

ECTS-Leistungspunkte und Benotung,
Haufigkeit des Angebots des Moduls,

Arbeitsaufwand und

© o0 N o

Dauer des Moduls.

Unter den Voraussetzungen fir die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fahigkeiten
und Fertigkeiten fiir eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise fiir die geeignete
Vorbereitung durch die Studierenden zu benennen. Im Rahmen der
Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, welcher Zusammenhang mit anderen
Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit das Modul zum Einsatz
in anderen Studiengangen geeignet ist. Bei den Voraussetzungen fir die Vergabe
von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert
werden kann (sofern vorgesehen: Prifungsart, -umfang, -dauer).

O] erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Das Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) der
Universitat Bonn hat ein Modulhandbuch vorgelegt. Der liberwiegende Teil der




gemaR Kriterium vorzusehenden Angaben sind in diesem Modulhandbuch
festgehalten. Ausnahmen sind im folgenden Absatz naher beschrieben. Fiir den
Wahlpflichtbereich des Studiengangs sind einzelne Module dokumentiert, die
nicht laut PO vorgesehen sind. Da der Priifungsausschuss gemal Anlage 5, Punkt
30.2 der PO die Erganzung weiterer Wahlpflichtmodule genehmigen kann, wird
hierin kein Monitum im Sinne des Kriteriums gesehen.

In keinem Modul dokumentiert sind die ndheren Angaben zu den Voraussetzungen
fiir die Vergabe von Leistungspunkten (speziell Priifungsumfang und -dauer) und
die ndheren Voraussetzungen fiir die Teilnahme, speziell die Hinweise fiir die
geeignete Vorbereitung durch die Studierenden. Ferner weisen einzelne
Modulbeschreibungen und der Studienverlaufsplan in der Praambel des
Handbuchs Inkonsistenzen ggii. Anlage 5, Punkt 30.2 der PO auf oder sind
unvollstiandig beschrieben. Konkret betrifft dies die Bezeichnung der Module,
deren Dauer, deren zeitliche Verortung im Studienverlauf, einzelne Angaben zu
Lehr- und Lernformen sowie teils fehlende Angaben zur Lehrsprache. SchlieRlich
sind in mehreren Modulen die Angaben zu den zu erbringenden Studienleistungen
logisch nicht eindeutig gefasst. Die Nachvollziehbarkeit der Angaben wird
hierdurch erschwert. Die betreffenden nicht, nicht vollstandig oder nicht eindeutig
gehaltenen Beschreibungen der Module miissen erganzt, vervollstandigt bzw.
eindeutig gefasst werden.

Veranderungs-
bedarf

Das Modulhandbuch und der darin enthaltene Studienverlaufsplan missen
hinsichtlich Eindeutigkeit, Vollstdndigkeit und Konsistenz der vorzusehenden
Angaben Uberarbeitet werden.

Leistungspunktesystem (vgl. § 8 StudakVO NRW)

108

Jedem Modul ist in Abhdngigkeit vom Arbeitsaufwand fiir die Studierenden eine
bestimmte Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. Je Semester sind in der
Regel 30 Leistungspunkte zu Grunde zu legen. Ein Leistungspunkt entspricht einer
Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Prasenz- und Selbststudium von 25 bis
hochstens 30 Zeitstunden. Fir ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewahrt,
wenn die in der Prifungsordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen
werden. Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine
Priifung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.

O] erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

GemdR § 5 Abs. 3 der PO sind jedem Modul Leistungspunkte gemafs ECTS
zugeordnet. Jedem Leistungspunkt liegen dabei 30 Arbeitsstunden Zeitaufwand
der Studierenden zugrunde. Diese Festsetzungen spiegeln sich auch im
vorgelegten Modulhandbuch.

Mit Ausnahme der Masterthesis sieht der Studiengang gemal Anlage 5, Punkt 30.2
der PO und dem als Praambel des Modulhandbuchs vorgelegten
Studienverlaufsplan ausschlieRlich Module vor, fir die 10 Leistungspunkte
vergeben werden. Bezlglich der konkreten zeitlichen Verortung der jeweiligen
Module liegen Inkonsistenzen zwischen den beiden Darstellungen vor, auf die
unter Kriterium 107 bereits ndher eingegangen wurde. Diese duflern sich aber
auch negativ im Sinne dieses Kriteriums. Je nach Lesart der divergierenden
Angaben in den verschiedenen Dokumenten (PO und Modulhandbuch) und Wahl
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von Modulen aus dem Wahlpflichtbereich ist das Belegen von Modulen im Umfang
von 25 und 35 Leistungspunkten, im hartesten Fall auch zwischen 20 und 40
Leistungspunkten pro Semester moglich. Mit einer Ausnahme schliefSen alle
Module mit je einer Priifung ab und sehen ergdnzende Studienleistungen vor, die
gemal § 14 Abs. 4 PO Voraussetzung zur Zulassung zur Modulprifung darstellen
(in der Regel erfolgreiche Teilnahme an Ubungen bzw. Ableistung einer
Prasentation bzw. eines Essays). Die Ausnahme umfasst zwei Prifungsleistungen
und wird seitens der Fakultat mit dem semesteriibergreifenden Charakter des
Moduls begriindet.

Gemald Begriindung zu § 12 Abs. 5, Nummer 3 und 4 der Musterrechtsverordnung
sind Abweichungen von Vorschriften in dieser Hinsicht moglich, sofern das
Modulkonzept, Priifungskonzept, die Qualifikationsziele und die Prifungsgesamt-
belastung als stimmig bewertet werden. Diese Bewertung obliegt jedoch den
hochschulexternen Gutachter*innen im Rahmen der fachlich-inhaltlichen
Begutachtung. Die hochschulexternen Gutachter*innen sind um ein
entsprechendes Votum im Rahmen der Bewertung von § 12 StudakVO zu bitten
(Kriterien 205 und 211).

Veranderungs- | Siehe Kriterium 107 sowie ggf. ergdanzend nach Votum der hochschulexternen
bedarf Gutachter*innen zu Kriterien 205 und 211.
109 Fir den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte

nachzuweisen. Fir den Masterabschluss werden — unter Einbeziehung des
vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss — 300
ECTS-Leistungspunkte benotigt. Davon kann bei entsprechender Qualifikation der
Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn nach Abschluss eines
Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden.

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /

Gemal § 5 Abs. 1 der PO werden mit dem Masterstudiengang 120 Leistungspunkte

Begriindung erworben. Unter Berlicksichtigung der in Kriterium 101 bereits erwdhnten
Zugangsvoraussetzungen des Masterstudiengangs ergeben sich rechnerisch
insgesamt mindestens 300 Leistungspunkte, da ein erster berufsqualifizierender
Abschluss vorausgesetzt wird.

110 Der Bearbeitungsumfang betragt fir die Bachelorarbeit sechs bis zwolf ECTS-

Leistungspunkte und fir die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte.

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der Bearbeitungsumfang der Masterarbeit betrdagt gemaR § 23 Abs. 9 der PO 30
Leistungspunkte. Dieser Wert spiegelt sich in Anlage 5, Punkt 30.2 der PO wie auch
in der Modulbeschreibung. GemalR Modul-beschreibung beinhaltet das Modul
auch ein begleitendes Kolloquium im Umfang von zwei Leistungspunkten. Diese
Anforderung spiegelt sich nicht in den Maligaben der PO. Dies wird nicht als
Monitum im Sinne dieses Kriteriums gewertet, zumal die Konsistenz beider
Dokumente bereits unter Kriterium 107 thematisiert wurde.
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Situativ anzuwendende Sonderkriterien

Masterspezifische Kriterien (vgl. mehrere §§ StudakVO)

111

Masterstudiengange kdnnen, falls gewiinscht, in ,,anwendungsorientierte” und
,forschungsorientierte” Studiengange unterschieden werden. Das jeweilige Profil
ist in der Akkreditierung festzustellen, sofern vorgesehen. [§ 4 Abs. 1 StudakVO]

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

GemaR § 3 Abs. 4 der PO handelt es sich um einen forschungsorientierten
Studiengang. Ferner spezifiziert § 3 Abs. 6 der PO weitere forschungsbezogene
Qualifikationsziele.

Fiir eine Beurteilung der Umsetzung der durch die Fakultat in dieser Hinsicht
angestrebten Profilierung wird auf die Bewertung der hochschulexternen
Gutachter*innen von § 12 StudakVO verwiesen (Kriterium 205).

112

Masterstudiengange  sind  konsekutiv. oder  weiterbildend  gestaltet.
Weiterbildende Masterstudiengdnge entsprechen in den Vorgaben zur
Regelstudienzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengangen
und fuhren zu dem gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben
Berechtigungen. [§ 4 Abs. 2 StudakVO]

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der Masterstudiengang sieht ein konsekutives Profil vor und schlie8t auf Basis von
§ 6 Abs. 2 i.V.m. Anlage 5, Punkt 30.1.2 Ziffer a) der PO an einen vorangegangenen
einschlagigen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss im Fach
Politikwissenschaften oder einem verwandten Fach an. Ziffern b) bis e) der Anlage
5, Punkt 30.1.2 konkretisieren ferner formale und inhaltliche Anforderungen an
den vorangegangenen Abschluss, sowie erwartete Sprachkenntnisse der
Studienbewerber*innen.

Fiir eine Beurteilung der inhaltlichen Angemessenheit der Konsekutivitat wird auf
die Bewertung der hochschulexternen Gutachter*innen von § 11 StudakVO
verwiesen (Kriterium 203).

113

Zugangsvoraussetzung flir einen  Masterstudiengang ist ein erster
berufsqualifizierender Hochschulabschluss. Weiterbildende Masterstudiengange
setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem
Jahr voraus. [§ 5 Abs. 1 StudakVO]

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

GemaR § 6 Abs. 2i.V.m. Anlage 5, Punkt 30.1.2 der PO wird als
Zugangsvoraussetzung ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss
vorausgesetzt.
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Lehramtsspezifische Kriterien (vgl. mehrere §§ StudakVO)

114

Masterstudiengange, in denen die Bildungsvoraussetzungen fiir ein Lehramt
vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. Das jeweilige
Profil ist in der Akkreditierung festzustellen. [§ 4 Abs. 1 StudakVO]

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein lehramtsspezifischer Studiengang zu prifen.

115

Fiir Studiengange, in denen die Bildungsvoraussetzungen fiir ein Lehramt
vermittelt werden, kdnnen auch der Bachelor of Education (B.Ed.) bzw. der Master
of Education (M.Ed.) als mogliche Abschlussbezeichnungen vergeben werden. [§ 6
Abs. 2, Ziffer 7 StudakVO]

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein lehramtsspezifischer Studiengang zu priifen.

Theologisches Vollstudium (vgl. mehrere §§ StudakVO)

116

Theologische Studiengange, die fir das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf
der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren (,, Theologisches
Vollstudium®), missen nicht gestuft sein und kdnnen eine Regelstudienzeit von
zehn Semestern aufweisen. [§ 3 Abs. 3 StudakVO]

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein theologisches Vollstudium zu prifen.

117

Fiir theologische Studiengange, die fir das Pfarramt, das Priesteramt und den
Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren, konnen
auch abweichende Bezeichnungen verwendet werden. [§ 6 Abs. 2 StudakVO]

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein theologisches Vollstudium zu priifen.

Kooperationen

mit nichthochschulischen Einrichtungen (vgl. § 9 StudakVO NRW)

118

Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen
Einrichtungen sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und
Studienanteile sowie der Unterrichtssprache oder der Unterrichtssprachen
vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. Bei der
Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangbezogenen
Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender
nichthochschulischer Qualifikationen und deren Aquivalenz gemiR dem
angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar dargelegt.

[ erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Keine Kooperation mit nichthochschulischen Einrichtungen zu prifen.
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119

Im Fall von studiengangbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen
Einrichtungen ist der Mehrwert fiir die kiinftigen Studierenden und die
gradverleihende Hochschule nachvollziehbar dargelegt.

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Keine Kooperation mit nichthochschulischen Einrichtungen zu prifen.

Sonderregelungen fir Joint-Degree-Programme (vgl. §§ 10 und 33 StudakVO NRW)

120

Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer
inlandischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen
auslandischer Staaten aus dem Europdischen Hochschulraum koordiniert und
angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss fiihrt und folgende weitere
Merkmale aufweist:

1. Integriertes Curriculum,

2. Studienanteil an einer oder mehreren auslandischen Hochschulen von in der
Regel mindestens 25 Prozent,

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,
4. abgestimmtes Zugangs- und Prifungswesen und

5. eine gemeinsame Qualitatssicherung.

O] erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der Studiengang sieht gemaRk Modulplan der PO die Moglichkeit vor, dass fiir den
Wahlpflichtbereich Module kooperierender Hochschulen anerkannt werden.
Konkret lagen zum Zeitpunkt der Priifung ein Vertrag mit der Reichman University
Herzliya (Israel) und der Entwurf eines Vertrags mit der Universitat Potsdam vor.
Beide Vertrage regeln den Austausch von Modulen und Studierenden und treffen
keine weitergehenden Regelungen zum Erwerb ergdanzender oder gemeinsamer
Abschliisse. Somit handelt es sich nicht um ein Joint-Degree-Programm im Sinne
dieses Kriteriums.

121

Qualifikationen und Studienzeiten werden in Ubereinstimmung mit dem Gesetz zu
dem Ubereinkommen vom 11. April 1997 iber die Anerkennung von
Qualifikationen im Hochschulbereich in der europaischen Region vom 16. Mai
2007 (BGBI. 2007 Il S. 712) (Lissabon-Konvention) anerkannt. Das ECTS wird
entsprechend der Kriterien 106 und 108 angewendet und die Verteilung der
Leistungspunkte ist geregelt. Flir den Bachelorabschluss sind 180 bis 240
Leistungspunkte nachzuweisen und fir den Masterabschluss nicht weniger als 60
Leistungspunkte. Die wesentlichen Studieninformationen sind veroéffentlicht und
fir die Studierenden jederzeit zuganglich. Insbesondere Kriterien 107, 109 und 110
kénnen entfallen, sofern widersprechende nationale Vorgaben dem
entgegenstehen.

O] erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein Joint-Degree zu prifen.
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122

Wird ein Joint Degree-Programm von einer inlandischen Hochschule gemeinsam
mit einer oder mehreren Hochschulen auslandischer Staaten koordiniert und
angeboten, die nicht dem Europaischen Hochschulraum angehoren
(auRereuropaische Kooperationspartner), so finden Kriterium 122 und 123
entsprechende Anwendung, wenn sich die aullereuropaischen
Kooperationspartner dazu in der Kooperationsvereinbarung verpflichten.

[ erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein Joint-Degree zu prifen.

123

Die Verfahrensregeln fiir Joint-Programmes nach § 33 StudakVO finden bei
Durchfiihrung der fachlich-inhaltlichen Begutachtung Anwendung (European
Approach). Das heiRt insbesondere, dass

1. die Begutachtung durch eine mindestens vierkdpfige Gutachter*innengruppe
erfolgt ist, die sich mindestens wie folgt zusammengesetzt hat:

a) Mitglieder aus mindestens zwei der am Joint-Degree-Programm
beteiligten Lander,

b) mindestens ein studentischer Vertreter oder eine studentische
Vertreterin,

c) die Gutachter*innengruppe reprasentiert Expertise in  den
entsprechenden Fachern und Fachdisziplinen einschliefllich des
Arbeitsmarktes oder der Arbeitswelt in den entsprechenden Bereichen
und Expertise auf dem Gebiet der Qualitatssicherung im Hochschulbereich
und verflgt Uber Kenntnisse der Hochschulsysteme der beteiligten
Hochschulen sowie der verwendeten Unterrichtssprachen und

d) die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer verfligen Uber die
Mehrheit der Stimmen in der Gruppe [§ 25 Abs. 3 Satz 1]und

2. die Universitat Bonn das Gutachten und die Bewertung auf ihrer Homepage in
deutscher und englischer Sprache veroffentlicht hat.

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein Joint-Degree zu priifen.
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Anlage 2: Gutachten zu fachlich-inhaltlichen Kriterien vom 24.11.2023

,Strategy and International Security” (M.A.)

Der folgende standardisierte Bericht dient als Nachweis der Priifung fachlich-inhaltlicher Aspekte
durch folgende hochschulexterne Gutachter*innen im Rahmen des internen
Akkreditierungsverfahrens des o.g. (Teil-)Studiengangs der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universitdit Bonn sowie der Dokumentation der Priifergebnisse. Er bildet eine Grundlage der
Entscheidung (ber die (Re-)Akkreditierung des o.g. (Teil-)Studiengangs durch das Rektorat nach
entsprechender Empfehlung durch die interne Akkreditierungskommission. Zur Steigerung der
Transparenz innerhalb der Hochschule sowie AuRenstehenden gegentliber wird er nach Abschluss des
Verfahrens auf den Internetseiten der Universitdt Bonn veroffentlicht sowie dem Akkreditierungsrat
zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Pflichten zur Verfligung gestellt.

Hinweis: Die Bezlige auf die StudakVO sind, wo nétig, in Bezug auf die Ausgangslage der Universitat
Bonn hin operationalisiert.

Beteiligte hochschulexterne Gutachter*innen:

Prof. Dr. Rafael Biermann Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Institut fir Politikwissenschaft,
Internationale Beziehungen (Fachgutachter)

Prof. Dr. Mariano P. Barbato Universitat Passau, Europdische Politik (Fachgutachter)

Dr. Elisabeth Hauschild Diehl Stiftung & Co. KG, Berlin, Senior Vice President External
Affairs (Vertretung der Berufspraxis)

Jonas Hofmann Student der Universitat Wien (Vertretung der Studierenden)
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Beschlussempfehlung vom 24.11.2023

Die o.g. Gruppe hochschulexterner Gutachter*innen stellt fest, dass der (Teil-)Studiengang ,Strategy
and International Security” (M.A.) die folgenden Kriterien im Wesentlichen erfiillt.

Die Prifung fachlich-inhaltlicher Aspekte im Rahmen des internen Akkreditierungsverfahrens des o.g.
(Teil-)Studiengangs ist damit abgeschlossen.

Das Gutachten und ggf. festgestellte Verdnderungsbedarfe (siehe unten) werden der zustandigen
Fakultdt far eine etwaige Stellungnahme zur Kenntnis gegeben und der internen
Akkreditierungskommission der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdt Bonn zur Vorbereitung
der abschlieBenden Akkreditierungsentscheidung durch das Rektorat zur Verfligung gestellt.

Veranderungsbedarfe

1. Die spezifischen Ziele und damit die Alleinstellungsmerkmale des Studiengangs sind transparent
zu machen, insbes. in Abgrenzung von den in Deutschland bereits existierenden Studiengangen
der Friedens- und Konfliktforschung und den im Ausland existierenden Studiengangen zu
internationaler Sicherheit. Dies betrifft insbesondere die thematische Fokussierung, Theorien und
Methoden. Dabei ist Folgendes zu kldren (alle Punkte Kriterien 201 und214):

a. Die der Studiengangsbezeichnung zugrundeliegenden Konzepte von Strategie und Sicherheit
missen transparent adressiert werden. Zudem muss das Konzept der Strategie als zweiter
Leitbegriff des Studiengangs unterfiittert werden, was sich deutlicher im Modul ,Strategy”
reflektieren sollte, das hauptsachlich Diplomatie hervorhebt. (auch Kriterien 204 und 205)

b. Es ist zu kldren, ob der angestrebte Studiengang primar forschungsorientiert oder doch eher
anwendungsorientiert sein soll. (auch Kriterien 204 und 205, unter Riickbezug auf Kriterium
111 des Prifberichts zu formalen Kriterien vom 25.08.2023)

¢. Ebenfalls zu kldren ist, ob der Studiengang primar ein politikwissenschaftlicher oder eher ein
multidisziplinarer ist. (auch Kriterien 204 und 205)

2. Das Modulhandbuch muss deutlich iberarbeitet werden (alle Punkte Kriterien 204, 205 und214):

a. Erstens missen die Modulbeschreibungen die vorgesehenen Inhalte und Ziele der Module
konkreter wiedergeben.

b. Zweitens missen die geplanten Lehr- und Lernformen eine groRere Vielfalt reflektieren. (auch
Kriterium 206)

c. Drittens muss (wie bei den rechtswissenschaftlichen Modulen) deutlicher werden, wie sich
die Inhalte der beiden Lehrveranstaltungen in den Modulen thematischunterscheiden.

d. Viertens muss das Modul ,,European Regulation of Network Industries”, das nicht in das Profil
des Studiengangs passt, ersetzt oder derart umgestaltet werden, dass es einen klar
erkennbaren Bezug zur Leitidee des Studiengangs aufweist. (auch Kriterium 201)
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3.

Fir die Studierenden muss aus den Studiengangsdokumenten klar hervorgehen, wie
Internationalitdt wahrgenommen werden kann. Dazu muss auch ein klar erkennbares
Mobilitatsfenster ausgewiesen werden. (Kriterien 207, 210, 211 und 222)

Der Studiengang muss fir die Studierenden in seinem Ablauf von Anfang an klar planbar gestaltet
sein. Insbesondere der Studienverlaufsplan sollte so semesterweise gefasst werden, dass diese
Zielstellung erfiillt werden kann. Dabei sollten moglichst 30 LP pro Semester eingeplant werden,
Abweichungen sind gut zu begriinden. (Kriterium 211, auch 205 und 207, unter Riickbezug auf
Kriterien 107 und 108 des Priifberichts zu formalen Kriterien vom 25.08.2023)

Der Studiengang, der am CASSIS mit sehr viel Engagement aufgebaut wird, offenbart eine Kluft
zwischen Anspruch und Ressourcenausstattung, insbesondere mit Blick auf die zu erwartenden
Koordinationsaufgaben, die Betreuungsintensitdt und die Organisation der Internationalisierungs-
bestrebungen. Er muss nachhaltig verstarkt werden. Dabei ist der Aufbau geeigneter Support-
Strukturen auf Fakultatsebene begriiBenswert, reicht jedoch nicht aus. Als zentral erachten die
Gutachter*innen die Einrichtung einer dauerhaften zusatzlichen Mitarbeiterstelle im Bereich der
Studiengangsverantwortlichen. (Kriterien 210, 213 und 222)

Empfehlungen

In die anstehenden Besprechungen der Beteiligten Uber das Studiengangsprofil sollte auch die
Frage der geographischen Fokussierung des Studiengangs einbezogen werden. (Kriterium201)

Die vorhandenen Wahlpflichtbereiche sollten genutzt werden, um die am Standort Bonn
verfligbare, einschlagige Kompetenz (UN-Campus, Bonn Center of International Conversion,
German Institute of Development and Sustainability etc.) deutlich mehr in den Studiengang zu
integrieren. (Kriterien 208, 212 und 214)

Die Priifungsbelastung fiir die Studierenden, v.a. durch die Zahl der vorgesehenen Hausarbeiten
pro Semester, sollte kritisch evaluiert und die Nutzung etwaiger Alternativen geprift werden, um
eine Studierbarkeit in vier Semestern sicherzustellen und einer Uberfrachtung insbesondere der
vorlesungsfreien Zeiten vorzubeugen, auch mit Blick auf das dreimonatige Praktikum und
Auslandsaufenthalte. Eine groRere Vielfalt der Priifungsformen wiirde im Ubrigen auch die
Attraktivitat des Studiengangs fiir die Studierenden erhéhen. (Kriterien 204, 209 und211)

Die Module ,International Security” und ,Strategy” sollten als einflihrende Grundlagenmodule
konzipiert werden, um die Studierenden mit ihrem diversen Ausgangswissen auf ein ahnliches
Niveau zu bringen. Das Modul ,Geoeconomics, Technology and Security” konnte breiter gefasst
werden und in einem Teil Geopolitik/-strategie, im anderen Geotkonomie umfassen. Ein Vorkurs
zu Studienbeginn kdnnte den Studierenden, die vielfach aus anderen akademischen Kulturen
stammen, eine wichtige Hinflihrung in die akademischen Anforderungen des Studiengangs bieten.
(Kriterien 201 und 204)

Eine Verstetigung und curriculare Institutionalisierung der Berlin-Exkursion wiirde die Attraktivitat
des Studiengangs deutlich steigern, ebenso wie die Nutzung der Ressourcen der Universitat fur
Sommerschulen. (Kriterium 204)
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6. Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Studierende mit unzureichendem
Hintergrundwissen in politikwissenschaftlichen Theorien und Methoden eine Mdoglichkeit des
,Aufholens” erhalten und Studierende, die fachfremd ihre Haus- und Examensarbeiten schreiben,
eine Einweisung in deren Theorien und Methoden erhalten. (Kriterium 203)

7. Eine starkere Beteiligung der Professuren der Politikwissenschaft der Universitdt Bonn an dem
Studiengang wird nachdrticklich angeraten, um die mogliche Wahrnehmung eines Sonderweges
des Studiengangs und damit absehbare Friktionen zu vermeiden. (Kriterium 212)

8. Eine Institutionalisierung von kontinuierlichen Feedbackmoglichkeiten der Studierenden, etwa
durch die Wahl von Studierendenvertretern je Kohorte, wiirde die Beteiligungsmaoglichkeiten der
Studierenden steigern, was gerade in der Anlaufphase des Studiengangs wichtig ist. (Kriterium
215)

Basiskriterien?

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (vgl. § 11 StudakVO NRW)

201 Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert
und tragen den im Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von
Hochschulbildung  nachvollziehbar ~ Rechnung  (wissenschaftliche  oder
kiinstlerische Befahigung, Befahigung zu einer qualifizierten Erwerbstatigkeit
sowie Personlichkeitsentwicklung). Die Dimension Personlichkeitsbildung umfasst
auch die kinftige zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der
Absolventinnen und Absolventen. Die Studierenden sollen nach ihrem Abschluss
in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit
Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn mafigeblich
mitzugestalten.

L1 erfallt ‘ teilweise erfullt ‘ L1 nicht erfullt | L1 nicht relevant
Bewertung / Die Gutachter*innen begriiRen die Etablierung dieses Studienganges
Begriindung nachdriicklich. Der Studiengang hat ihrer Einschatzung nach erhebliches Potential,

was seine Internationalitat, Multidisziplinaritat, Praxisnahe, groRe Nachfrage und
Studierendenmotivation anbelangt. Insbesondere der thematische Fokus auf
internationale Sicherheit erscheint Giberaus innovativ und relevant.

Die in § 3 der Priifungsordnung (PO) und dem Diploma Supplement beschriebenen
Qualifikationsziele tragen den genannten Anforderungen nur teilweise Rechnung.
Das Ubergeordnete Ziel des Studiengangs ,,Strategy and International Security” ist
es, die Studierenden in die Lage zu versetzen, komplexe Probleme im Bereich der
Sicherheits- und Strategieforschung zu l6sen. Kernbereiche des Programms fulRen
in den Feldern Diplomatie, Internationales Recht, Internationale Beziehungen,
Deutsche sowie US-amerikanische AulRen- und Sicherheitspolitik, Geookonoomie
sowie Terrorismus- und Konfliktforschung. Positiv hervorgehoben sei

2Die Zdhlung der Kriterien beginnt zwecks eindeutiger Referenzierbarkeit bei 200.
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insbesondere der multidisziplindre Ansatz, der die vor Ort am Standort Bonn
vertretene beachtliche Expertise aus den Bereichen Politikwissenschaften,
Rechtswissenschaften, Geschichtswissenschaften und North America Studies
zusammenzubringt, ebenso die Internationalitat des Studiengangs, die Praxisnahe
und die bereits sich abzeichnende groRRe Studierendennachfrage.

Eine Beschaftigungsfahigkeit der Absolvent*innen scheint klar gegeben. Etwaige
Berufsfelder liegen bspw. in Parlamenten, Behorden, offentlicher Verwaltung,
Verbanden, Stiftungen, Politikberatung, Auswartigem Dienst oder internationalen
Organisationen, es sind aber auch Beziige zu den Bereichen Journalismus und
Offentlichkeitsarbeit erkennbar.

Dem Ziel der Forderung der Personlichkeitsbildung und der Befahigung zu
gesellschaftlichem Engagement tragt der Studiengang fraglos Rechnung.
Gesellschaftlich relevante Kernbereiche wie internationale Politik und Okonomie
werden als inhdrente Gegenstdnde aus interdisziplinarer Perspektive adressiert.
Da das Programm ferner groRen Wert auf eigenstdndige Ausarbeitungen der
Studierenden legt und ein verpflichtendes Praktikum fordert, ist zweifelsfrei zu
erwarten, dass die Studierenden in dessen Verlauf ihre Fahigkeiten scharfen
werden, sowohl eigenstandig als auch im Team gesellschaftliche Prozesse kritisch
zu reflektieren. Das gesamte Studium wird sie dazu motivieren, demokratische
Verantwortung zu libernehmen.

Allerdings muss hinzugefligt werden, dass dieser grundsatzlich positive Eindruck
der Gutachter*innen wesentlich aus der Berlicksichtigung der Gesprache mit
Fachvertreter*innen im Rahmen der Begehung vor Ort resultiert. Leider liel8 die
vorab bereitgestellte Studiengangsdokumentation selbst viele Fragen offen; und
drei grundlegende Fragen bleiben zu kldaren. Zum einen blieb unklar, ob der
Studiengang wie deklariert tatsachlich forschungsorientiert oder doch eher
anwendungsorientiert ist — auch nach der Begehung blieb das Theorie- und
Methodenprofil unscharf und eine starke, durchaus begriRenswerte
Anwendungsorientierung wurde erkennbar. Soll eine Forschungsorientierung im
Vordergrund stehen, miissen die Theorien und Methoden, die den Studiengang
anleiten, starker herausgearbeitet werden, auch um eine Qualifizierung fir
anschlieRende Promotionen zu erleichtern. Alternativ kénnte der Studiengang
aufgrund der wahrgenommenen Praxisnahe als anwendungsorientiert deklariert
werden; der empirische Fokus des Studiengangs ist ohnehin eine deutliche
Alleinstellung in einem sehr theorieorientierten Umfeld. Ansonsten kdnnte eine
Deklaration in dieser Hinsicht auch einfach entfallen.

Zum zweiten blieb offen, ob der Studiengang primar ein politikwissenschaftlicher
oder eher ein multidisziplindrer ist. Zulassungsvoraussetzung ist ein erster
berufsqualifizierender Hochschulabschluss im Fach Politikwissenschaft oder in
einem verwandten Fach, mit Nachweis spezifischer Kenntnisse in den
Internationalen Beziehungen, aber Lehrveranstaltungen kénnen belegt und
Examensarbeiten geschrieben werden in diversen Fachern mit ihren eigenen
Theorien und Methoden, die nicht vorausgesetzt werden sollten. Auch diese
Entscheidung hat curriculare Implikationen, ndmlich ob primar mit Theorien und
Methoden der Politikwissenschaft / der Internationalen Beziehungen operiert
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werden soll oder ob Theorien und Methoden aller beteiligten Facher
einzubeziehen sind — was dann zu lehren ware.

Drittens erwies sich die Klarung und Unterfitterung der fiir die Bezeichnung des
Studiengangs selbst wesentlichen Konzepte ,Strategie” und ,Sicherheit” als
aufwandig. Unklar blieb, ob ein eher enges (so die Erwartungshaltung der
Studierenden) oder ein weites Sicherheitskonzept (inklusive Klima, Migration etc.)
den Studiengang anleiten soll; ebenso ist das Strategieverstandnis und dessen
Funktion im Studiengang zu kldren. Dies bedingt die gesamte curriculare
Ausgestaltung. Die Gutachter*innen halten es, auch im Sinne der Transparenz
etwaigen Studieninteressierten gegeniber, flir unumganglich, beide Begriffe im
Rahmen der Darstellung der Studiengangsziele in einschldagigen Dokumenten wie
auch der AuRendarstellung klar zu konzeptualisieren. Aufgrund der curricularen
Folgewirkungen bedarf es einer Entscheidung, ob der Studiengang, gerade auch in
Abkehr von den anderen Studiengdngen der Friedens- und Konfliktforschung,
einem engeren Sicherheitsbegriff folgt (mit Fokus auf sonst vernachlassigte
Dimensionen wie Nonproliferation, Riistungskontrolle und Geopolitik) oder ob er
sich an dem in Deutschland (nicht im Ausland) Ublichen weiten, soziologisch
orientierten Sicherheitsbegriff orientiert (Migration, Klima, bis hin zu
Arbeitskonflikten). Die Gutachter*innen empfehlen, auch angesichts der
deutschen “Zeitenwende”, den Fokus auf Ersteren.

In den Besprechungen der Beteiligten zur Scharfung des Studiengangsprofils sollte
dabei auch die Frage der geographischen Fokussierung des Studiengangs
einbezogen werden: Soll er primar aus deutscher (und / oder transatlantischer)
Perspektive auf die Weltpolitik schauen? Wie weit soll er die europdische
Perspektive einbeziehen —bisher sind die EU-Perspektive wie auch die Krisenzonen
post-sowjetischer Raum und Sidosteuropa wenig erkennbar? Wie weit soll das
weltweite Konfliktgeschehen in den Blick genommen werden, gerade auch in den
flir Europa zentralen Zukunftsregionen Afrika und Naher Osten (hier wird bisher
v.a. China betont)? Hier kdonnten weitere Regionalstudiengdnge einbezogen
werden.

Veranderungs-
bedarf

Die spezifischen Ziele und damit die Alleinstellungsmerkmale des Studiengangs
sind transparent zu machen, insbes. in Abgrenzung von den in Deutschland bereits
existierenden Studiengdangen der Friedens- und Konfliktforschung und den im
Ausland existierenden Studiengdngen zu internationaler Sicherheit. Dies betrifft
insbesondere die thematische Fokussierung, Theorien und Methoden. Dabei ist
Folgendes zu klaren:

a. Die der Studiengangsbezeichnung zugrundeliegenden Konzepte von Strategie
und Sicherheit miissen transparent adressiert werden. Zudem muss das
Konzept der Strategie als zweiter Leitbegriff des Studiengangs unterfiittert
werden, was sich deutlicher im Modul ,Strategy” reflektieren sollte, das
hauptsachlich Diplomatie hervorhebt.

b. Es ist zu klaren, ob der angestrebte Studiengang primar forschungsorientiert
oder doch eher anwendungsorientiert sein soll.
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c. Ebenfalls zu klarenist, ob der Studiengang primar ein politikwissenschaftlicher
oder eher ein multidisziplinarer ist.

Empfehlungen

In die anstehenden Besprechungen der Beteiligten zur Scharfung des

zur Weiter- Studiengangsprofils sollte auch die Frage der geographischen Fokussierung des
entwicklung Studiengangs einbezogen werden.
202 Die fachlichen und wissenschaftlichen oder kinstlerischen Anforderungen

umfassen die Aspekte Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung,
Wissensvertiefung und Wissensverstandnis), Einsatz, Anwendung und Erzeugung
von Wissen oder Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftliche Innovation),
Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches oder kiinstlerisches
Selbstverstandnis und Professionalitdt und sind stimmig im Hinblick auf das
vermittelte Abschlussniveau.

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Die Ziele des Studiengangs sind nach Einschatzung der Gutachter*innen im Sinne
dieses Kriteriums stimmig und weisen ein flir einen Masterstudiengang
angemessenes Niveau auf. Eine dezidierte Beschreibung in der hier geforderten
Gliederung steht zwar noch aus, die vorliegenden Beschreibungen stellen jedoch
zu allen geforderten Teilaspekten erkennbare Beziige her und entsprechen den
Anforderungen im Wesensgehalt. Auf die Notwendigkeit der Konkretisierung
einzelner Aspekte wurde im vorigen Kriterium hingewiesen.

203

Bachelorstudiengdnge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen,
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine
breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher. Konsekutive Masterstudiengdnge
sind als vertiefende, verbreiternde, fachiibergreifende oder fachlich andere
Studiengdnge ausgestaltet.

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der vorliegende Studiengang vertieft und verbreitert die vorausgesetzten
Kenntnisse im Bereich der Politikwissenschaft bzw. der Internationalen
Beziehungen im Speziellen. Die Zugangsvoraussetzungen scheinen sinnvoll
gewadhlt und grundsatzlich anschlussfahig gegeniber &ahnlichen Bachelor-
programmen anderer Hochschulen. Es bestehen Freirdume zur eigenstdandigen
Vertiefung und Spezialisierung, welche zukiinftig noch verbreitert werden sollen.

Die Konsekutivitat erreicht allerdings dort ihre Grenzen, wo a) Studierende aus
Disziplinen jenseits der Politikwissenschaft zugelassen werden (was vorgesehen
ist), b) wo Studierende der Politikwissenschaft von anderen Hochschulen
(besonders Ausland) wichtige Voraussetzungen unzureichend mitbringen und c)
Studierende in Modulen anderer Fachrichtungen mit ihnen nicht vertrauten
Theorien und Methoden konfrontiert werden. Entsprechend sollte nach
Einschatzung der Gutachter*innen besonders darauf geachtet werden, allen
Studierenden passende Moglichkeiten des ,, Aufholens” zu bieten.
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Veranderungs-
bedarf

Keiner.

Empfehlungen
zur Weiter-
entwicklung

Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Studierende mit
unzureichendem Hintergrundwissen in politikwissenschaftlichen Theorien und
Methoden eine Moglichkeit des , Aufholens” erhalten und Studierende, die
fachfremd ihre Haus- und Examensarbeiten schreiben, eine Einweisung in deren
Theorien und Methoden erhalten.

Studiengangskonzept (vgl. § 12 Abs. 1, 4 und 6 StudakVO NRW)

204

Das Curriculum ist unter Beriicksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation
und im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adaquat aufgebaut.

[ erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Wie im vorigen Kriterium bereits angedeutet, ist der vorliegende
Masterstudiengang hinsichtlich der vorausgesetzten Kenntnisse (berwiegend
angemessen aufgebaut.

Allerdings gibt es noch Inkonsistenzen, die auch unter Kriterium 205 noch naher
dargestellt werden. Die Modulbeschreibungen sind noch zu unspezifisch
formuliert; die geplanten Lehr- und Lernformen (bisher nur Vorlesungen und
Seminare) sind noch wenig vielfaltig; das Modul , Research Methods and Tools"
setzt Grundlagenentscheidungen voraus, die noch nicht getroffen sind (siehe
Kriterium 201); in zahlreichen Modulen fehlen Hinweise, wie sich die Lehrinhalte
der einzelnen Modulteile unterscheiden; und das Modul ,European Regulation of
Network Industries” passt nicht in das Profil des Studiengangs. Es muss ersetzt
oder derart umgestaltet werden, dass es einen klar erkennbaren Bezug zur
Leitidee des Studienganges aufweist. Dies wirde auch die Attraktivitat des
Studiengangs deutlich erhéhen.

Um die Studierenden mit ihrem absehbar diversen Ausgangswissen auf ein
dhnliches Niveau zu bringen sollten die Module ,International Security” und
»Strategy” als einfilhrende Grundlagenmodule konzipiert werden. Das Modul
»Geoeconomics, Technology and Security” kénnte breiter gefasst werden und in
einem Teil Geopolitik/-strategie, im anderen Geo6konomie umfassen. Ein Vorkurs
zu Studienbeginn kénnte den Studierenden, die vielfach aus anderen
akademischen Kulturen stammen, eine wichtige Hinflihrung in die akademischen
Anforderungen des Studiengangs bieten.

Ergdnzend wirde eine Verstetigung und curriculare Institutionalisierung der
angebotenen Berlin-Exkursion die Attraktivitdt des Studiengangs nach
Einschatzung der Gutachter*innen deutlich steigern, ebenso wie die Nutzung der
Ressourcen der Universitat fir Sommerschulen.

Veranderungs-
bedarf

Das Modulhandbuch muss deutlich Uberarbeitet werden:

a. Erstens mussen die Modulbeschreibungen die vorgesehenen Inhalte und Ziele
der Module konkreter wiedergeben.
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b. Zweitens missen die geplanten Lehr- und Lernformen eine gréBere Vielfalt
reflektieren.

c. Drittens muss (wie bei den rechtswissenschaftlichen Modulen) deutlicher
werden, wie sich die Inhalte der beiden Modulteile thematisch unterscheiden.

d. Viertens muss das Modul , European Regulation of Network Industries”, das
nicht in das Profil des Studiengangs passt, ersetzt oder derart umgestaltet
werden, dass es einen klar erkennbaren Bezug zur Leitidee des Studiengangs
aufweist.

Auf den Anpassungsbedarf im Modul ,,Strategy” wurde bereits im Kriterium 201
verwiesen.

Empfehlungen
zur Weiter-
entwicklung

Die Module ,International Security” und ,Strategy” sollten als einfiihrende
Grundlagenmodule konzipiert werden, um die Studierenden mit ihrem diversen
Ausgangswissen auf ein dahnliches Niveau zu bringen. Das Modul ,,Geoeconomics,
Technology and Security” konnte breiter gefasst werden und in einem Teil
Geopolitik / -strategie, im anderen Geo6konomie umfassen. Ein Vorkurs zu
Studienbeginn konnte den Studierenden, die vielfach aus anderen akademischen
Kulturen stammen, eine wichtige Hinflihrung in die akademischen Anforderungen
des Studiengangs bieten.

Eine Verstetigung und curriculare Institutionalisierung der Berlin-Exkursion wiirde
die Attraktivitat des Studiengangs deutlich steigern, ebenso wie die Nutzung der
Ressourcen der Universitat fir Sommerschulen.

205

Die Qualifikationsziele, die Studiengangbezeichnung, der Abschlussgrad und die
-bezeichnung sowie das Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen.

O] erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Das vorliegende Modulkonzept ist nach Einschatzung der Gutachter*innen
gegeniber dem Abschlussgrad (M.A.) und der Abschlussbezeichnung (,Strategy
and International Security”) in der Sache stimmig konzipiert und angemessen
aufeinander bezogen. Erschwert wurde diese Feststellung jedoch merklich durch
die unter den vorigen Kriterien und im Prifbericht zu den formalen Kriterien
bereits  festgestellten Inkonsistenzen  der  studiengangsdefinierenden
Dokumentation (vgl. Kriterien 107 und 108). Auch mit Blick auf fachlich-inhaltliche
Teilaspekte erscheint eine Uberarbeitung des Modulhandbuchs unumganglich, da
anderweitig die im Rahmen des Austauschs mit den Lehrenden vor Ort eruierten
Konzepte, Inhalte und Ziele der Module fiir AuBenstehende nicht klar erkennbar
werden. Hierbei bediirfen zumindest auch die in Kriterium 206 adressierten
Sachverhalte  angemessene  Berlicksichtigung. Zur  Bestatigung einer
nachvollziehbar begriindeten Abweichung von der im Prifbericht unter Kriterium
108 artikulierten Malgabe, in der Regel 30 Leistungspunkte pro Semester zu
erwerben, sehen sich die Gutachter*innen auf dieser Basis nicht in der Lage.
Naheres hierzu ist ferner unter Kriterium 211 festgehalten. SchlieRlich ist im
Rahmen der Uberarbeitung speziell der Bezug des Moduls ,,European Regulation
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of Network Industries” ggii. der Leitidee des Studiengangs sicherzustellen (siehe
auch Kriterien 201 und 204).

Veranderungs- | Siehe Kriterium 201 und 204. Zu Leistungspunkten je Semester siehe auch
bedarf Kriterium 211.
206 Das Studiengangkonzept umfasst vielfaltige, an die jeweilige Fachkultur und das

Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls
Praxisanteile.

O] erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der zu begutachtende Studiengang setzt sich nach aktueller Darstellung weit
Uberwiegend aus einer Kombination von Seminaren zusammen. Vereinzelt
kommen Vorlesungen hinzu. Dies erscheint nach Einschatzung der
Gutachter*innen fir ein Programm im Feld der Politikwissenschaften nicht mehr
als tblich. Im Gesprach vor Ort konnte jedoch in Erfahrung gebracht werden, dass
die real erwartbare Vielfalt an Lehr- und Lernformen hoher liegen wird. So wurden
bspw. praxis- bzw. projektorientierte Lehr-/Lernformate, etwa Exkursionen, und
auch digital gestiitzte Lehr-/Lernszenarien plausibel beschrieben. Im Rahmen der
in den beiden vorigen Kriterien bereits angeregten Uberarbeitung der
Modulbeschreibungen ist eine groflere Vielfalt der Lehr- und Lernformen zu
gewabhrleisten.

Veranderungs-
bedarf

Siehe Kriterium 204 und 205.

207

Das Studiengangkonzept schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Férderung
der studentischen Mobilitat, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen
Hochschulen ohne Zeitverlust ermoglichen.

O erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Das Studiengangskonzept fullt nach Darstellung in der PO und dem in der
Praambel des Modulhandbuchs wiedergegebenen Studienverlaufsplan auf
mehreren ein- bis zweisemestrigen Modulen, die im Laufe der ersten drei
Studiensemester — teils nach Wahl der Studierenden — ineinander verzahnt
studiert werden. Ab dem dritten Studiensemester soll dabei auch das Studium an
Partnerhochschulen moglich sein. Seitens der Gutachter*innen bestehen Zweifel
an einer plausiblen bzw. praktischen Umsetzbarkeit. Hintergrund bildet der
Umstand, dass in diesem Zeitraum auch ein verpflichtendes Praktikum (10 LP),
mehrere Wahlpflichtmodule (10 LP) und letztlich der Beginn der Arbeit an der
Masterthesis (30 LP) verortet werden. Regulares Studierverhalten vorausgesetzt,
scheint ein pauschaler, semesterbezogener Ortswechsel ohne Zeitverlust damit
nur schwer moglich.

Im Gesprach mit den Studiengangsverantwortlichen konnte in Erfahrung gebracht
werden, dass ein Teil der Internationalisierungsbestrebungen des Studiengangsin
Form von Summer Schools bzw. dhnlich in Blockform organisierten Formaten
angedacht ist. Ferner ist der bewusste Einbezug passender internationaler Partner
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per entsprechender Kooperationsvereinbarung weiterer Garant  flr
Anrechenbarkeit (siehe Kriterium 222). Auch ist die Nutzung digitaler Lehrformate
angedacht, die allerdings einen Auslandsaufenthalt in seiner Qualitdt nicht
ersetzen kdnnen. Aus Sicht der Gutachter*innen ist gegen diese Perspektiven
nichts einzuwenden, allerdings ist die Uberarbeitung und Konkretisierung der
Studiengangsunterlagen auch in dieser Hinsicht notwendig, da ansonsten
Fehlerwartungen bzgl. real leistbarer Mobilitdit oder der Rolle internationaler
Partner im Studiengang nicht auszuschlieRen sind. Es muss deutlich werden, wann
und wo die Studierenden an den in- und ausldandischen Partnerhochschulen
studieren kénnen und dies ohne Zeitverlust im Rahmen der Regelstudienzeit und
mit einer ausreichenden Zahl an Lehrveranstaltungen vor Ort, um Erasmus-
Forderung beantragen zu kénnen (d.h. mindestens 30 LP vor Ort nach aktuellen
Forderbedingungen). Weitere Einschatzungen hierzu finden sich unter Kriterium
210 sowie Kriterium 213.

Bezlglich der Regelungen zur Anrechnung und Anerkennung bestehen seitens der
Gutachter*innen keine Bedenken. Das in § 7 der PO festgehaltene Verfahren
findet Anwendung und bericksichtigt die MalRgaben der Lissabon-Konvention.

Veranderungs- | Fiur die Studierenden muss aus den Studiengangsdokumenten klar hervorgehen,

bedarf wie Internationalitdit wahrgenommen werden kann. Dazu muss auch ein klar
erkennbares Mobilitdtsfenster ausgewiesen werden. (siehe auch die Kriterien 210
und 211)

208 Das Studiengangkonzept bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von

Lehr- und Lernprozessen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und
eroffnet Freirdume fir ein selbstgestaltetes Studium.

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /

Der Studiengang sieht Wahlpflichtmodule im Umfang von 40 Leistungspunkten

Begriindung vor. Die Wahlmoglichkeiten erstrecken sich dabei auf mehrere Angebote aus
unterschiedlichen Fachdisziplinen sowie die Moglichkeit der Integration von
Modulen bei Partnerhochschulen. Nach Einschdtzung der Gutachter*innengruppe
konnte diese Moglichkeit zukiinftig noch starker genutzt werden, um weitere
relevante Perspektiven in den Studiengang einzubinden. Naheres hierzu findet
sich unter Kriterium 212.
Bezlglich des Einbezugs der Studierenden durch aktivierende Lehr- und
Lernformate bestehen keine Bedenken. Aktivierende Formate sind sowohl im
Pflicht- als auch im Wabhlpflichtbereich vorgesehen.

Veranderungs- | Keiner.

bedarf

Empfehlungen | Siehe Kriterium 212.

zur Weiter-

entwicklung
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209

Priifungen und Priifungsarten erméglichen eine aussagekraftige Uberpriifung der
erreichten Lernergebnisse. Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert.

erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Als Prifungsformen sind nach aktuellem Stand der Dokumentation weit
Uberwiegend Hausarbeiten vorgesehen, einzelne Module wiederum schlieSen per
Klausur ab. Dieser Ansatz scheint den Gutachter*innen fir einen
politikwissenschaftlichen Studiengang zwar nachvollziehbar. Gerade mit Blick auf
den Umstand, dass die Studierenden des vorliegenden Studiengangs in den
vorlesungsfreien Zeiten auch ihr dreimonatiges Praktikum absolvieren, in
Auslandsaufenthalten sind, zudem absehbar internationale Summer Schools oder
sonstige profilierende Formate besuchen, sollten anderweitige geeignete
Priifungsformen erwogen werden. So kdnnte einer etwaigen Uberfrachtung
proaktiv entgegengewirkt und durch groRere Vielfalt die Attraktivitat fir die
Studierenden gesteigert werden.

Veranderungs-
bedarf

Keiner.

Empfehlungen
zur Weiter-
entwicklung

Die Prifungsbelastung fiir die Studierenden, v.a. durch die Zahl der vorgesehenen
Hausarbeiten pro Semester, sollte kritisch evaluiert und die Nutzung etwaiger
Alternativen geprift werden, um eine Studierbarkeit in vier Semestern
sicherzustellen und einer Uberfrachtung insbesondere der vorlesungsfreien Zeiten
vorzubeugen, auch mit Blick auf das dreimonatige Praktikum und
Auslandsaufenthalte. Eine gréRere Vielfalt der Priifungsformen wiirde im Ubrigen
auch die Attraktivitat des Studiengangs fiir die Studierenden erhéhen.

210

Studiengdnge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes
Studiengangkonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils
angemessen darstellt.

O erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /

Der Masterstudiengang ,Strategy and International Security” nimmt klar

Begriindung erkennbar ein internationales Profil in Anspruch. Ausgehend von den
Rahmenbedingungen und Maligaben des Leitbilds Lehre der Universitat Bonn
setzt er dieses Profil zum einen durch ein vollstindig englischsprachiges
Lehrangebot um, zum anderen strebt er bspw. auch den Einbezug internationaler
Partnerhochschulen an. Verschiedene diesbeziigliche Anmerkungen finden sich
unter den Kriterien 207 und 213. Insgesamt erscheint der Ausweis eines
entsprechenden Profils nach Einschatzung der Gutachter*innen in der
Gesamtschau der Aktivitaten und MalRnahmen jedoch angemessen.

Veranderungs- | Siehe Kriterien 207 und 213.

bedarf

Studierbarkeit (vgl. § 12 Abs. 5 StudakVO NRW)

211

Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewahrleistet. Dies umfasst
insbesondere
4. einen planbaren und verlasslichen Studienbetrieb,
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5. die weitgehende Uberschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und
Priifungen,

6. einen plausiblen und der Prifungsbelastung angemessenen
durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so
zu bemessen sind, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder eines
Jahres erreicht werden kénnen, was in regelmalligen Erhebungen validiert
wird, und

7. eine addquate und belastungsangemessene Priifungsdichte und -organi-
sation, wobei in der Regel fiir ein Modul nur eine Priifung vorgesehen wird und
Module mindestens einen Umfang von fiinf ECTS-Leistungspunkten aufweisen
sollen.

[ erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der Studiengang ergreift eine Reihe von Mallnahmen zur Gewahrleistung eines
geregelten Studienablaufs und der Uberschneidungsfreiheit. So liegt bspw. ein
exemplarischer Studienverlaufsplan vor, der erkennbar das Anliegen verfolgt, die
Planung in Regelstudienzeit zu unterstiitzen. Aufgrund verschiedener, unter
Kriterium 204, 205 und 207 bereits zur Sprache gebrachter Inkonsistenzen, erfiillt
er diese Funktion jedoch leider noch nicht. Die Gutachter*innen konnten sich im
Gesprach mit den Studiengangsverantwortlichen sowie Studierenden der ersten
Studierendenkohorte davon (iberzeugen, dass noch einzelne Unklarheiten
bestehen, bspw. bzgl. der Frage nach internationaler Mobilitat (siehe Kriterium
207). Sobald die unter den genannten Kriterien festgehaltenen MalRnahmen
umgesetzt sind, ist auch die Gewahrleistung der Anforderungen im Sinne dieses
Kriteriums ohne Bedenken zu erwarten.

Bezlglich der prifungsorganisatorischen Rahmenbedingungen bestehen seitens
der Gutachter*innen keine Bedenken. Diese erscheinen angemessen
studierendenfreundlich. So werden erste Wiederholungstermine fir Klausuren
bspw. in der Regel noch zum Ende des laufenden Semesters angeboten, was eine
zeitnahe Wiederholung von fehlgeschlagenen Prifungsversuchen ermoglicht. Bei
Hausarbeiten ist die Wiederholung i.d.R. mit einer erneuten Belegung der
Lehrveranstaltung verbunden. Empfehlungen zur Sicherstellung der Studierbarkeit
durch angemessenere Priifungsbelastung sind unter Kriterium 209 bereits
thematisiert worden.

Veranderungs-
bedarf

Der Studiengang muss fiir die Studierenden in seinem Ablauf von Anfang an klar
planbar sein. Insbesondere der Studienverlaufsplan sollte so semesterweise
gefasst werden, dass diese Zielstellung erflllt werden kann. Dabei sollten
moglichst 30 LP pro Semester eingeplant werden, Abweichungen sind gut zu
begriinden.

Zur Ausweisung eines Mobilitatsfensters bei Wahrung der Studierbarkeit in
Regelstudienzeit siehe Kriterium 207.

Empfehlungen
zur Weiter-
entwicklung

Siehe Kriterium 209.
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Ausstattung (vgl. § 12 Abs. 2 und 3 StudakVO NRW)

212

Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch
qualifiziertes Lehrpersonal umgesetzt. Die Verbindung von Forschung und Lehre
wird entsprechend dem Profil der Hochschulart insbesondere durch
hauptberuflich tatige Professorinnen und Professoren sowohl in grundstandigen
als auch weiterfiihrenden Studiengangen gewahrleistet. Die Hochschule ergreift
geeignete Mallnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung.

erfullt ‘ L1 teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der Uberwiegende Teil der Lehre im betrachteten Studiengang soll durch die
reguldar zur Verfigung stehenden Deputate der Henry-Kissinger-Professur fir
Sicherheits- und Strategieforschung sowie einschlagige Lehrimporte von vielfach
ausgewiesenen Professuren aus den Bereichen Geschichtswissenschaften,
Nordamerikastudien, Offentliches Recht und Vélkerrecht gewahrleistet werden.
Teile der Lehre sollen ferner aus den Deputaten dauerhaft verfligbarer
Mitarbeiter*innenstellen gespeist, einzelne erganzende Lehrangebote uber
wechselnde Lehrauftrage an etablierte Stakeholder aus der Region eroffnet
werden. Das Lehrangebot kann damit klar erkennbar durch hinreichend fachlich
und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal im Sinne des Kriteriums
sichergestellt werden.

Alles in allem erweisen sich nach Einschatzung der Gutachter*innen die Netzwerke
der tragenden Professur und des Center for Advanced Security, Strategic and
Integration Studies (CASSIS) als pragend fir den Studiengang. Durch den
bewussten Einbezug weiterer vor Ort verfiigbarer Kompetenzen (UN-
Organisationen, BICC etc.) kdnnten den Studierenden erganzende Wahloptionen
eroffnet und etwaige Belastungsspitzen in der Betreuung der Studierenden besser
auf mehr Schultern verteilt werden. Aus Sicht der Gutachter*innen erscheint es
empfehlenswert, zu diesem Zweck proaktiv die vorhandenen Wahlpflichtbereiche
zu nutzen. Welche primar adressiert werden kénnen, hangt dabei auch von der
Entscheidung Uber den Sicherheitsbegriff ab (siehe Kriterium 201). SchlieRlich
raten die Gutachter*innen auch eine starkere Beteiligung der Professuren der
Politikwissenschaft der Universitat Bonn an dem Studiengang an, um
perspektivisch die Wahrnehmung eines Sonderweges des Studiengangs und damit
absehbare Friktionen zu vermeiden.

In Bezug auf die Mallnahmen zur Personalauswahl und -qualifizierung bestehen
nach Einschatzung der Gutachter*innen keine Bedenken. Die letztlich gesetzlich
abgesicherten Rahmenbedingungen fiir Berufungsverfahren und Personalauswahl
sind klar gegeben. Positiv fallt in Bezug auf dieses Kriterium auch das hauseigene
»,Bonner Zentrum fir Hochschullehre” (BZH) auf, das neben verschiedenen, teils
NRW-weit organisierten Qualifikations- und Aufbaukursen im Bereich
Hochschuldidaktik auch anderweitige Weiterbildungen fiir Lehrende und
Lehrbeauftragte vorhalt.

Veranderungs-
bedarf

Keiner.

Empfehlungen
zur Weiter-
entwicklung

Die vorhandenen Wahlpflichtbereiche sollten genutzt werden, um die am Standort
Bonn verfligbare, einschlagige Kompetenz (UN-Campus, Bonn Center of
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International Conversion, German Institute of Development and Sustainability
etc.) deutlich mehr in den Studiengang zu integrieren.

Eine starkere Beteiligung der Professuren der Politikwissenschaft der Universitat
Bonn an dem Studiengang wird nachdriicklich angeraten, um die Wahrnehmung
eines Sonderweges des Studiengangs und damit absehbare Friktionen zu
vermeiden.

213

Der Studiengang verfigt dariber hinaus (ber eine angemessene
Ressourcenausstattung (insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum-
und Sachausstattung, einschliefRlich IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel).

[ erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Die fiir den Studiengang zur Verfligung stehende Raum- und Sachausstattung hat
nach Eindruck der Gutachter*innen ein gutes Niveau. Dem Studiengang stehen
(Lehr-)Raumlichkeiten und Arbeitsplatze fir Studierende an mehreren Standorten
zur Verfigung, auch mit guter digitaler Infrastruktur. Neben einschlagigen
Kapazitaiten am Institut fir Politische Wissenschaften und Soziologie und
verschiedenen beteiligten Zentren der Universitat sind hierunter auch neu
bezogene Raumlichkeiten der Philosophischen Fakultdt zu verstehen. Auch die
Versorgung mit Literatur, Medien und noétigenfalls Lizenzen scheint auf
angemessenem Niveau.

Allerdings offenbart der Studiengang, der am CASSIS mit sehr viel Engagement
aufgebaut wird, eine Kluft zwischen besonderem Anspruch und
Ressourcenausstattung. Insbesondere die  Koordinationsaufgaben, die
Betreuungsintensitdit und die Organisation der Internationalisierungs-
bestrebungen eines solchen Studiengangs mit internationalen Studierenden,
multidisziplinarer Kooperation am Ort, Kooperation mit nationalen und
internationalen Partnerinstitutionen und attraktivitatssteigernden Zusatz-
angeboten wie Exkursionen gehen deutlich tber das tbliche MaR hinaus. Die hier
notigen Koordinations- und Organisationsfragen erfahren aktuell iberwiegend
Unterstlitzung durch das studiengangseigene Supportteam. Im Rahmen der
Gesprache vor Ort wurde dargelegt, dass auch seitens Fakultdt und Universitat
weitere Unterstitzungsmoglichkeiten bestiinden. Dies ist sehr zu begriiRen, reicht
jedoch nicht aus, insbes. mit Blick auf die anderweitigen Qualifizierungsziele des
Personals. Der notige personelle Aufwuchs sollte moglichst zeitnah und mit
belastbarer Dauerperspektive umgesetzt werden, damit auch die erste
Studierendenkohorte angemessen betreut und die angekiindigte Erweiterung
internationaler Kooperationspartner geleistet werden kann.

Veranderungs-
bedarf

Der Studiengang, der am CASSIS mit sehr viel Engagement aufgebaut wird,
offenbart eine Kluft zwischen Anspruch und Ressourcenausstattung, insbesondere
mit Blick auf die zu erwartenden Koordinationsaufgaben, die Betreuungsintensitat
und die Organisation der Internationalisierungsbestrebungen. Er muss nachhaltig
verstarkt werden. Dabei ist der Aufbau geeigneter Support-Strukturen auf
Fakultatsebene begriRenswert, reicht jedoch nicht aus. Als zentral erachten die
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Gutachter*innen die Einrichtung einer dauerhaften zusatzlichen Mitarbeiterstelle
im Bereich der Studiengangsverantwortlichen.

Fachlich-inhaltliche Gestaltung der Studiengange (vgl. § 13 StudakVO NRW)

214

Die Aktualitait und Adaquanz der fachlichen und wissenschaftlichen
Anforderungen sind gewahrleistet. Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die
methodisch-didaktischen Ansdtze des Curriculums werden kontinuierlich
Uberprift und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen angepasst. Dazu
erfolgt eine systematische Berlicksichtigung des fachlichen Diskurses auf
nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.

O erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Auf Basis der vorgelegten Unterlagen und der Ergebnisse der Gesprache mit den
Fachvertreter*innen sehen die Gutachter*innen die Aktualitdt und fachlich
adaquate Umsetzung des vorgelegten Studiengangs als weitgehendgegeben an
(unter Vorbehalt der Kriterien 201, 204, 205 und 213). Dieser tritt in ein
hochaktuelles Wissenschaftsfeld, das vergleichbare Anliegen nur auf
internationaler Ebene kennt. Das Programm wird absehbar im deutschsprachigen
Umfeld neue Impulse setzen. Es wird stark durch das CASSIS gepragt und fulRt auf
soliden Netzwerken im forschenden (bspw. mehrere hauseigene Zentren der
Universitat und politische Stiftungen) wie auch nicht-forschenden Umfeld am
Standort Bonn (bspw. Ministerien, politische Institutionen, Medien). Die unter
Kriterium 212  bereits angeregte stiarkere  Nutzung vorhandener
Wahlpflichtbereiche zur Einbindung der vor Ort verfligbaren einschlagigen
Kompetenzen ware sicherlich auch im Sinne dieses Kriteriums von Vorteil.
Hierdurch ware auch der Einbezug weiterer relevanter Stakeholder wie bspw. den
Vereinten Nationen, dem Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC)
oder der Deutschen Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
moglich.

Hinsichtlich seiner methodisch-didaktischen Gestaltung tritt das Programm nach
Einschatzung der Gutachter*innen derzeit als eher ,klassisch” auf. Es fulSt auf
einer im Bereich der politischen Wissenschaften Ublichen Kombination aus
Seminarangeboten, die in seltenen Fallen durch andere Formate wie Vorlesungen
oder Praktika erganzt wird. Die Gesprache mit den Lehrenden vor Ort lieRen real
jedoch eine groRere Vielfalt und Aktualitit der Lehr-/Lernszenarien erkennen, als
es die Dokumentation vermuten liefl§, sodass sich die an mehreren Stellen bereits
thematisierte Uberarbeitung der Studiengangsdokumentation auch in dieser
Hinsicht positiv duRern wird.

Die in diesem Kriterium angemahnte, systematische und kontinuierlich
wiederkehrende Uberpriifung der Aktualitit des Programms resultiert ferner aus
dem zyklischen Turnus fiir Evaluation und Akkreditierung an der Universitdt Bonn
gemal der Evaluations- und Akkreditierungsordnung Studium und Lehre (EvAO).
Dieser sieht je nach konkreter Mallnahme Intervalle von maximal zwei
(Evaluationen) oder acht Jahren (Akkreditierung) vor.
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Veranderungs-
bedarf

Siehe Kriterien 201, 204, 205 und 213.

Studienerfolg (vgl. § 14 StudakVO NRW)

215

Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und
Absolventinnen und Absolventen einem kontinuierlichen Monitoring. Auf dieser
Grundlage werden MaBnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs abgeleitet. Diese
werden fortlaufend Uberpriift und die Ergebnisse fir die Weiterentwicklung des
Studiengangs genutzt.

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Das Qualitatsmanagementsystem der Universitat Bonn sieht gemal § 7 Abs. 5
EVAO mindestens alle zwei Jahre Evaluationen sowohl auf Ebene der
Lehrveranstaltungen und Module als auch auf Ebene der (Teil-)Studiengange vor.
Diese werden durch die jeweils zustdandige Evaluationsprojektgruppe, welcher zu
30% auch Studierende angehéren, ausgewertet und im Anschluss MaBnahmen zur
Qualitatsverbesserung und Weiterentwicklung des Studiengangs in Riickkopplung
mit den jeweils zustdandigen Dekanaten geplant und umgesetzt. Nach § 7 Abs. 6
EvAO finden alle zwei Jahre auf dieser Basis sogenannte ,Fakultdtsdialoge”
zwischen dem Rektorat und den Fakultdten statt, in denen verbindliche
Rahmenvereinbarungen zur Entwicklung getroffen werden.

Da es sich um eine erstmalige Akkreditierung des Studiengangs handelt, liegen
noch keine konkreten Ergebnisse und MaRnahmenplane der fiir den Studiengang
verantwortlichen Evaluationsprojektgruppe des Instituts fir Politische
Wissenschaft und Soziologie vor. Nach Einschatzung der Gutachter*innen besteht
kein Grund fir Zweifel, dass der Studiengang unter angemessener
Bericksichtigung des Studienerfolgs kontinuierlich weiterentwickelt werden wird.
Aus den Gesprachen mit dem Studierenden ging hervor, dass sie bereits in dieser
frihen Phase des Studiengangs intensiv einbezogen werden. Allerdings kdnnten
dafiir nach Einschatzung der Gutachter*innen noch bessere Strukturen geschaffen
werden.

Veranderungs-
bedarf

Keiner.

Empfehlungen
zur Weiter-
entwicklung

Eine Institutionalisierung von kontinuierlichen Feedbackmoglichkeiten der
Studierenden, etwa durch die Wahl von Studierendenvertretern je Kohorte, wiirde
die Beteiligungsmoglichkeiten der Studierenden steigern, was gerade in der
Anlaufphase des Studiengangs wichtig ist.

216

Die Beteiligten werden liber die Ergebnisse des kontinuierlichen Monitorings und
die ergriffenen MalRnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs unter Beachtung
datenschutzrechtlicher Belange informiert.

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Die Ergebnisse lehrveranstaltungs- und modulbezogener Evaluationen kénnen
gemal § 6 Abs. 2i.V.m § 17 Abs. 5 EVAO veroffentlicht werden. Nach Angaben von
Studierenden im Gesprach werden Evaluationen in der Regel unter Einbezug der

32



Fachschaft durchgefiihrt und institutséffentlich diskutiert. Institut wie auch die
Verantwortlichen fir den Studiengang werden als offen und interessiert an
Feedback und Austausch beschrieben.

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (vgl. § 15 StudakVO NRW)

217

Die Universitat Bonn verfligt Gber Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur
Forderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen,
die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt werden.

erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Auf Basis der eingereichten Unterlagen konnten sich die Gutachter*innen davon
Uberzeugen, dass die Universitdt Bonn Uber Konzepte zur Forderung von
Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit von Studierenden in
besonderen Lebenslagen verfiigt. Die hochschulweiten Plane und MaRnahmen
werden durch Aktivitditen der Philosophischen Fakultdt und des Instituts fir
Politische Wissenschaft und Soziologie konkretisiert. Zu ersteren zahlt bspw. eine
Beratungsstelle , Studieren mit Handicap”, zu letzteren bspw. ein institutseigener
Gleichstellungsplan, der geschlechterparitatische Besetzung freiwerdender Stellen
als Kernziel des Instituts anfiihrt. Beide Ebenen betreffen nach Darstellung der
Verantwortlichen gleichermalien auch den zu akkreditierenden Studiengang.

Situativ anzuwendende Sonderkriterien

Lehramtsspezifische Kriterien (vgl. § 13 StudakVO)

218

In Studiengdngen, in denen die Bildungsvoraussetzungen fiir ein Lehramt
vermittelt werden, sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der
Bildungswissenschaften und Fachwissenschaften sowie deren Didaktik nach
landergemeinsamen und landerspezifischen fachlichen Anforderungen als auch
die landergemeinsamen und landerspezifischen strukturellen Vorgaben fiir die
Lehrerausbildung. [§ 13 Abs. 2 StudakVO]

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein lehramtsspezifischer Studiengang zu prifen.

219

Im Rahmen der vorliegenden Lehramtsstudiengange sind folgende
Rahmenbedingungen berticksichtigt:

ein integratives Studium an Universitdten oder gleichgestellten Hochschulen von
mindestens zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der
Bachelorphase sowie in der Masterphase,

2. schulpraktische Studien bereits wahrend des Bachelorstudiums und
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3. eine Differenzierung des Studiums und der Abschlisse nach Lehramtern

Ausnahmen beim Lehramt fiir die beruflichen Schulen sind zulassig. [§ 13 Abs. 3
StudakVO]

[ erfullt ‘ L1 teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein lehramtsspezifischer Studiengang zu priifen.

Weiterbildende Studiengange (vgl. § 11 Abs. 3 StudakVO)

220

Weiterbildende Masterstudiengange setzen qualifizierte berufspraktische
Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. Das Studiengangkonzept
weiterbildender Masterstudiengange beriicksichtigt die beruflichen Erfahrungen
und knipft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. Bei der Konzeption
legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und
Studienangebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven
Masterstudiengangen dar. [§ 11 Abs. 3 StudakVO]

O erfullt ‘ [ teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein weiterbildender Studiengang zu prifen.

Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (vgl. § 19 StudakVO NRW)

221

Fliihrt die Universitdit Bonn einen Studiengang in Kooperation mit einer
nichthochschulischen Einrichtung durch, ist die Universitat Bonn fiir die Einhaltung
aller formalen Kriterien (siehe Prifbericht) und fachlich-inhaltlichen Kriterien
(siehe dieses Gutachten) verantwortlich. Die Universitdit Bonn delegiert
Entscheidungen

1. {ber Inhalt und Organisation des Curriculums,

2. (Uber Zulassung, Anerkennung und Anrechnung,

3. (Uber die Aufgabenstellung und Bewertung von Prifungsleistungen,
4. Uber die Verwaltung von Priifungs- und Studierendendaten,

5. (ber die Verfahren der Qualitatssicherung sowie

6. Uber Kriterien und Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals

nicht an Dritte.

O] erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Keine Kooperation mit nichthochschulischen Einrichtungen zu prifen.

Hochschulische

Kooperationen (vgl. § 20 StudakVO NRW)

222

Die Universitdt Bonn gewahrleistet die Umsetzung und die Qualitat des
Studiengangskonzepts, ggf. in Kooperation mit weiteren Hochschulen. Art und
Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde
liegenden Vereinbarungen dokumentiert.
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O erfullt ‘ teilweise erfillt ‘ [ nicht erfullt | [ nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Der Studiengang sieht gemdR Modulplan der PO die Mdglichkeit vor, im
Wahlpflichtbereich Module kooperierender Hochschulen anzuerkennen. Zum
Zeitpunkt der Begutachtung lag ein unterzeichneter Vertrag mit der Reichman
University Herzliya (Israel) und ein Entwurf flr einen Vertrag mit der Universitat
Potsdam vor. Weitere Kooperationen mit strategischen Partnerinstitutionen der
Universitat Bonn wurden im Rahmen des Austauschs vor Ort mit Vertreter*innen
der Fakultdt und des Studiengangs in Aussicht gestellt, bspw. mit St. Andrews (UK)
oder Canberra (Australien).

Die vorliegenden Vereinbarungen weisen ausschlieBlich den Charakter
gegenseitiger Vereinbarungen lber Austausch, Anrechnung und Anerkennung von
Lehre auf. Bedenken im Sinne dieses Kriteriums sind seitens der Gutachter*innen
nicht entstanden, da der Studiengang stets auch ohne die Nutzung
entsprechender Angebote vollstindig in Bonn studiert werden kdnnte und die
vertragliche Regelung seitens etwaiger Partner den Studierenden eine
Anerkennbarkeit und letztlich auch die organisatorische Passung der Angebote
garantiert. Die hierflr notigen Koordinationsleistungen stehen teils noch aus, wie
bereits unter Kriterium 213 dargestellt wurde. Die dort erwdhnte Starkung der
Ressourcenausstattung des Studiengangs wiirde sich somit auch positiv im Sinne
dieses Kriteriums auswirken. Ein dezidierter Mangel konnte jedoch nicht
festgestellt werden, da die bisher vorhandenen Kooperationen vollstandig und
belastbar beschrieben sind und erste Erfahrungswerte zur realen Integrierbarkeit
des Austauschs in den Studienverlauf noch ausstehen.

Die Gutachter*innen weisen allerdings erneut auf die Notwendigkeit der
Ausweisung eines Mobilitdtsfensters hin, ebenso auf die Einrdumung der
Moglichkeit einer Erasmus-Forderung mit einer entsprechenden bei den
Partnerhochschulen erworbenen Leistungspunktezahl. (siehe Kriterium 207)

Veranderungs-
bedarf

Siehe Kriterium 207 und 213.

Sonderregelungen fir Joint-Degree-Programme (vgl. § 16 StudakVO NRW)

223

Die Kriterien 203, 206, 207, 210, 212 sowie weitere ggf. situativ anzuwendende
Kriterien kénnen entfallen, sofern widersprechende nationale Vorgaben dem
entgegenstehen. Daneben gilt:

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und
der Fachdisziplin, in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten
Lernergebnisse erreicht werden.

3. Soweit einschlagig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 Uber die
Anerkennung von Berufsqualifikationen bericksichtigt (aktuelle Fassung).

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten
Lehr- und Lernformen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer
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Bediirfnisse respektiert und die spezifischen Anforderungen mobiler
Studierender beriicksichtigt.

5. Das Qualitatsmanagementsystem der Universitdat Bonn gewahrleistet die
Umsetzung der vorstehenden MaRgaben und ist systemakkreditiert.

[ erfullt ‘ L1 teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein Joint-Degree zu prifen (vgl. Ausfiihrungen unter Kriterium 120 des
Priifberichts zu formalen Kriterien).

224

Wird ein Joint Degree-Programm von der Universitdt Bonn gemeinsam mit einer
oder mehreren Hochschulen auslandischer Staaten koordiniert und angeboten,
die nicht dem Europdischen Hochschulraum angehdren (aulRereuropaische
Kooperationspartner), so findet Kriterium 220 entsprechende Anwendung, wenn
sich die auBereuropdischen Kooperationspartner in der
Kooperationsvereinbarung dazu verpflichten.

O] erfullt ‘ L] teilweise erfullt ‘ [ nicht erfullt | nicht relevant

Bewertung /
Begriindung

Kein Joint-Degree zu prifen.
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Anlage 3: Stellungnahme
der Fakultat vom 01.12.2023

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-  Philosophische
Universitat Bonn  Fakultat

universitat bonn - Philosophische Fakultat - 53012 Bonn Die Studiendekanin  Prof. Dr. Marion Gymnich

Kevin Kuhne, M.A.

Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universitdt Bonn Ansprechpartner:
Dezernat 9 — Studium, Lehre, Planung Dr. Stefan Plasa
Stabsstelle Qualitdtsmanagement in Studium und Lehre (SQSL)

Rabinstr. 8
Adenauerallee 72-74 53111 Bonn
53113 Bonn Tel.: 0228/73-60559

plasa@uni-bonn.de
www.philfak.uni-bonn.de

Bonn, 01.12.2023

Stellungnahme zum Gutachten im Rahmen der internen Akkreditierung des
Masterstudiengangs (M.A.) ,,Strategy and International Security”

Sehr geehrter Herr Kuhne,

ich Gibermittle lhnen hiermit die gemeinsame Stellungnahme des Dekanats der
Philosophischen Fakultat sowie des fachverantwortlichen Professors (Prof.
Schlie, CASSIS) zum Gutachten im Rahmen der internen Akkreditierung des
Masterstudiengangs (M.A.) ,Strategy and International Security”:

Wir danken der Gutachtergruppe fir die vielfaltigen Anregungen und die konstruktive Zusammenarbeit im
Rahmen der Akkreditierung des Masterstudiengangs ,Strategy and International Security (kinftig im Text:
MSIS). Zu dem auf Grundlage der Begehung am 30. und 31. Oktober 2023 erstellten Gutachten nehmen wir
wie folgt Stellung:

Veranderungsbedarfe

Zul.a):

Der Studiengang bringt mit seiner Leitidee konsequent Fragen der Strategie und der internationalen
Sicherheitspolitik mit Themen des Volkerrechts, der Geodkonomie und der Terrorismusforschung in
Verbindung. Er eroffnet eine neue Perspektive auf die Grundfragen der nationalen und internationalen
Sicherheitspolitik. In diesem Verstandnis und mit den im Studiengang ausgewiesenen Modulen unterscheidet
sich der ab dem Wintersemester 2023/24 in Bonn angebotene MSIS wesentlich sowohl von den klassischen
Studiengdngen der Friedens- und Konfliktforschung als auch von Studiengangen, die nach dem britischen
Beispiel ,War Studies” konzipiert sind. Das Modulhandbuch, die Kursbeschreibungen und die Syllabi kénnen
herangezogen werden, um die Umsetzung dieses Selbstverstandnisses des Studiengangs zu dokumentieren.
Das Studiengangsteam nimmt die Anregungen der Akkreditierungskommission dankbar auf und wird zur

37


mailto:plasa@uni-bonn.de
http://www.philfak.uni-bonn.de/

Klarstellung die Modulbeschreibungen im Modulhandbuch zeitnah entsprechend ergdanzen. Aus unserer
Sicht bietet die Anpassung die Moéglichkeit, wesentliche Punkte des von der Gutachtergruppe identifizierten
Veranderungsbedarfes aufzugreifen (Veranderungsbedarfe 1.-4.).

Die Einschatzung, dass das Modul ,Strategy” im Schwerpunkt auf Diplomatie fokussiert ist, wird
zuriickgewiesen. Zur Begriindung: Die Konzeption des Moduls ,Strategy” orientiert sich am
politikwissenschaftlichen Strategiebegriff, wie ihn insbesondere Lawrence Freedman und Raymond Aaron in
ihren Werken zugrunde gelegt haben. Das Modul versteht Strategie dabei als eine Einheit von Militarstrategie
und Diplomatie und ist in zwei entsprechende Teile aufgegliedert. Der erste Teil des Moduls befasst sich mit
strategischen Grundbegriffen und gibt einen Uberblick Giber die Klassiker der Strategie von Carl von
Clausewitz bis Halford Mackinder, Hans Dellbriick, Carl Schmitt und anderen. Erst im zweiten Teil des Moduls
werden an ausgewahlten Beispielen der diplomatischen Praxis strategische Grundprobleme des 20. und 21.
Jahrhunderts vertieft analysiert. Sowohl die Modulbeschreibung als auch der Syllabus kdnnen zur
Verdeutlichung der hier gemachten Ausfiihrungen herangezogen werden.

Zul.b):

Praxisorientierung und Forschungsorientierung sind keine Gegensatze. Der Studiengang greift die neuesten
Erkenntnisse der internationalen politikwissenschaftlichen Forschung auf und versucht nach dem Beispiel
international renommierter Master-Studienprogramme Fragestellungen der politischen Praxis in der
universitaren Ausbildung fruchtbar zu machen und zugleich AnstoRe fir die kiinftigen Wege der Forschung
zu geben.

Aus unserer Sicht stellen die durch das Pflichtpraktikum und die Studieninhalte implementierten praktischen
Elemente des Studiengangs keinen Widerspruch zu einer Forschungsorientierung dar. Zwar ist es eines der
Studienziele, die Studierenden auf unterschiedliche spatere praktische Verwendungen vorzubereiten,
allerdings sollen die Studierenden im gleichen MaRe dazu befahigt werden, am wissenschaftlichen
sicherheitspolitischen Diskurs Uber Sicherheitspolitik zu partizipieren. Dies entspricht ganz der
politikwissenschaftlichen Tradition an der Universitat Bonn, der sich auch der MSIS verpflichtet weil2.

Zulc):

Bei dem MSIS handelt es sich — wie die Zugangsvoraussetzungen verdeutlichen — um einen
politikwissenschaftlichen Studiengang, der es den Studierenden durch weitreichende Kooperation mit
unseren internen und externen Partnern ermoglicht, sich mit den Perspektiven anderer Disziplinen auf
aktuelle nationale wund internationale Sicherheitsherausforderungen auseinanderzusetzen. Diese
Erfahrungen sollen in die Ausbildung einflieBen. Sowohl die Gestaltung der Pflichtmodule als auch die
Anforderungen des Studiengangs im Rahmen eines Kolloquiums und im Zusammenhang mit der Betreuung
der Masterarbeit bekraftigen die politikwissenschaftliche Ausrichtung des MSIS. Die Voraussetzungen
orientieren sich an den herkdmmlichen Erfordernissen politikwissenschaftlicher Studiengange.

Zu2.:

Die Uberarbeitung des Modulhandbuchs erfolgt so zeitnah wie méglich, im Abgleich mit den Regelungen der
Prifungsordnung. Fiir Anderungen, die ggf. Auswirkung auf die Anpassung der Priifungsordnung haben,
erfolgt eine Vorlage vor dem Jahresende.

Die vorzunehmende Uberarbeitung beinhaltet:

= Die Beseitigung moglicher Widerspriiche mit der Priifungsordnung;
= inhaltliche und visuelle Uberarbeitung des Studienverlaufsplans, um
o durch einen Musterverlaufsplan die Studierbarkeit des Studiengangs mit 30 LP pro Semester
zu verdeutlichen;
o ein Mobilitatsfenster fiir die Studierenden auszuweisen;

38



= inhaltliche Uberarbeitung der Modulbeschreibungen, um

o die Grundausrichtung der Module und damit des Studiengangs insgesamthervorzuheben;

o das Modul ,European Regulation of Network Industries” mit Blick auf den Titel und die
Inhalte soweit anzupassen, dass es sich in die Ausrichtung und Zielsetzung des Studiengangs
besser einfugt;

o eine Exkursion im Pflichtbereich in das Curriculum aufzunehmen;

o die Inhalte der Lehrveranstaltung noch genauer festzulegen und sich dabei im
Detaillierungsgrad an den Beschreibungen englischsprachiger Masterstudiengdange im
internationalen Rahmen zu orientieren.

Die vorgesehenen Lehr- und Prifungsformen orientieren sich an den Formaten, die die Prifungsordnung der
Philosophische Fakultat vorsieht.

Die angebotenen Lehrformen sind zudem vom Lehrangebot inspiriert, wie es im Bereich der
Strategieforschung, insbesondere an flihrenden angelsachsischen Universitdten, angebotenwird. Neben dem
klassischen Seminar handelt es sich dabei um Forschungsseminare, die Methodenprobleme und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse aufgreifen, sowie Ubungen, bei denen in zeitgeschichtlicher Methode
Schllsseltexte der Strategie diskutiert werden. Ohne dass dies im Modulhandbuch ausgewiesen wurde,
enthdlt das Basismodul ,Strategy” eine in die Lehrveranstaltung integrierte Exkursion. Die
Studiengangsleitung nimmt die Anregung der Gutachtergruppe gerne auf und wird im Modulhandbuch bei
der Beschreibung der Module auf die heute schon bestehende Vielfalt des Lehrangebots im Studiengang
deutlicher aufmerksam machen.

Zu3.:

Die Studierenden des Masterstudiengangs ,Strategy and International Security” partizipieren an den
Erasmus-Partnerschaften des Instituts fiir Politische Wissenschaft und Soziologie der Universitdt Bonn. Dazu
gehoren Universitdten in ganz Europa, u.a. Paris IV (Sorbonne), die Universitaten in Florenz und Rom, die
Universitat Leiden, die Middle East Technical University in Ankara, die Bahcesehir University in Istanbul oder
auch die Universitat Salamanca. Aufgrund der aktuellen politischen Lage ist die Einbeziehung der Reichman
University in Herzlia (Israel) auRerst schwierig. Weitere Partnerschaften, die explizit der Bereicherung des
Curriculums dieses Studiengangs sowie der Studierenden- und Dozierendenmobilitdt dienen sollen, sind in
Planung, u.a. mit der University of St. Andrews. Die Ausweisung eines Mobilitatsfensters wird im
Modulhandbuch sowie im Studienverlaufsplan ergdnzt und wird sich v.a. auf das zweite und dritte Semester
als geeignete Mobilitdtssemester beziehen, damit sichergestellt ist, dass das Studium mit den wichtigen
Einstiegs- und Pflichtmodulen in Bonn begonnen und mit der Masterarbeit hier auch abgeschlossen wird.

Zui.:
Der Studienverlaufsplan wird hinsichtlich der max. 30 LP je Semester Uberarbeitet, einschlieBlich einer
transparenten studier- und planbaren Option fiir das Praktikumsmodul.

Zu>5.:

Die Lehrressourcen wurden auf der Basis der beteiligten Lehrenden und ihrer Pflichtdeputate griindlich
berechnet. GemaR Hochschulgesetz schliet dies ausdriicklich auch die Mitwirkung an administrativen
Aufgaben mit ein. Der Studiengang kann zudem auf etablierte personelle und sachliche Ressourcen sowohl
des Instituts fiir Politische Wissenschaft und Soziologie als auch des Dekanats und der Universitat
zuriickgreifen, um die Herausforderungen der Koordination interdisziplindr vernetzter Lehre sowie die
Organisation des Gesamtumfelds des Studiums mit einem hohen Anteil internationaler Studierender zu
meistern. Die jahrliche Kohorte von 20 Studierenden, davon etwa die Halfte internationale Studierende, kann
mit den bestehenden Personalressourcen sehr eng betreut werden. Zudem stehen neben dem beratend
unterstiitzenden Referat fiir Studium und Lehre auch universitdatsweite Abteilungen wie das International

39



Office (hier v.a. hinsichtlich der so wichtigen Willkommenskultur fiir internationale Studierende) mit ihren
Erfahrungen und Initiativen fur Unterstltzung zur Verfligung. Das Dekanat der Philosophischen Fakultat, das
ohnehin im Bereich der Masterstudiengange eine intensivere Internationalisierungsstrategie verfolgt und fur
die englischsprachigen Studiengange sowie Studiengdnge mit hohem Anteil internationaler Studierender
weitere Betreuungsstrukturen und -projekte aufsetzen wird, sieht die gezielte Unterstiitzung solcher
Studienprogramme als oberste Prioritat.

Empfehlungen

Zul.:

Die geografischen Fokussierungen, z.B. in den transatlantischen Beziehungen Europas, werden fiir diesen
Studiengang ohnehin immer in den Blick genommen. Eine dezidierte Eingrenzung des Forschungs- und
Lehrinteresses auf bestimmte Regionen ist aber so nicht vorgesehen, da die hier behandelten Themen von
Strategy und Security flr viele Regionen, mit denen Europa Beziehungen unterhilt, relevant sind.

Zu?2.:

Die Vorziige des Standortes Bonn mit den zahlreichen Kooperationsmdglichkeiten beziglich politischer und
internationaler Organisationen und Institutionen werden fiir den Studiengang bereits intensiv genutzt. Dies
soll ebenfalls in den Studiengangsdokumenten deutlicher hervorgehoben werden.

Zu3.:

Im Rahmen der laufenden Evaluationsprozesse der modulbezogenen Lehre, aber auch des Studiengangs
insgesamt, werden die Priufungsformen selbstkritisch begutachtet, dies selbstverstandlich auch unter
Einbezug der Studierenden, die ohnehin in diesem Masterprogramm aufgrund einer kleinen Kohorte sehr
eng betreut werden kdnnen. Nétige und fachlich-didaktisch sinnvoll erscheinende Anderungen von
Prifungsformen werden in enger Abstimmung mit dem Dekanat im Zuge von Anderungsordnungen zur
Prifungsordnung umgesetzt.

Zui4.:

Die hier genannten Module sind bereits in diesem Sinne konzipiert worden. Dies wird im Uberarbeiteten
Modulhandbuch noch starker deutlich gemacht werden. Vorkurse und Brickenkurse kdnnten kiinftig eine
sinnvolle Ergdnzung sein, um die Studierenden innerhalb einer heterogenen Kohorte maoglichst
gleichberechtigt zum Studienerfolg zu flihren. Hier muss dieses neue Studienprogramm zundchst aber
Erfahrungen mit den derzeit eingeschriebenen Studierenden sammeln. Betont seien an dieser Stelle auch
bereits existierende Kursformate zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben sowie zum
Wissenschaftsenglisch, an denen auch die Masterstudierenden dieses Programms bei Bedarf partizipieren
diirfen.

Zu>5.:
Die Anregung zur curricularen Institutionalisierung der Berlin-Exkursion sowie zum Angebot von
Sommerschulen wird gerne aufgegriffen und fir die kommende Studienorganisation weiterverfolgt.

Zu6.:
Sie Hinweise unter 4.

Zu7.:

Der hier geduRerte Wunsch ist aus der Perspektive externer Gutachter*innen nachvollziehbar, angesichts der
aktuellen Entwicklungen im Institut fir Politische Wissenschaft und Soziologie aber derzeit nicht erfillbar.
Gleichwohl ist der Masterstudiengang ,Strategy and International Security” mit seiner engen Anbindung an
das CASSIS ein Studiengang des genannten Instituts. Die intensivere Einbindung der Lehrenden des Instituts
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UNIVERSITAT

(auRerhalb des CASSIS) muss weiter das erklarte Ziel sein, um das Programm langfristig besser zu stiitzen und
zu unterstitzen.

Zu 8.:
Die Anregung zur Etablierung von Feedbackformen und zum starkeren Einbezug der Studierenden in die
Weiterentwicklung bestimmter Lehr- und Lernaspekte wird gerne aufgegriffen und weiterverfolgt.

Mit freundlichen GriRen

Prof. Dr. Marion Gymnich
(Studiendekanin)
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Anlage 4: Anzeige Erfillung von Auflagen interne Akkreditierung M.A.
,Strategy and International Security” vom 27.01.2025
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UNIVERSITAT

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitat Bonn

univers 1t 4t bonn - Ph1losoph1sche Fakultat - 53012 Bonn Der Dekan

Kevin Kuhne

Rheinische Friedrich.Wilhelms-Universitat Bonn
Stabsstelle Qualitdtsmanagement und Digitalisierung
Studium und Lehre

Poppelsdorfer Allee 49

53115 Bonn

Anzeige Erfiillung von Auflagen interne Akkreditierung M.A. ,,Strategy
and International Security”

Sehr geehrter Herr Kuhne,

bezugnehmend auf den Akkreditierungsbeschluss des Rektorats vom
23.01.2024 moéchten wir mit diesem Schreiben fristwahrend die Umsetzung der
ausgesprochenen Auflagen anzeigen.

Unten stehend finden Sie kurze Erlauterungen und Einschatzungen zu den je-
weilig monierten bzw. angeregten Sachverhalten. In den Anlagen finden Sie die
entsprechenden Nachweise der Erflllung. Sollte etwas unklar geblieben sein,
teilen Sie uns dies gerne mit.

Mit freundlichen GriRen

Prof. Dr. Stephan Conermann
(Dekan)

Philosophische
Fakultat

Prof. Dr. Stephan Conermann
Ansprechpartner:

Dr. Stefan Plasa

Rabinstr. 8

53111 Bonn

Tel.: 0228 /7 3-60 559

plasa@uni-bonn.de
www.philfak .uni-bonn.de

Bonn, 27.01.2025
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UNIVERSI TAT

Auflagen zu fachlich-inhaltlichen Kriterien (Kriterien 201-224)

Auflage 1 (Kriterien 201 und 214 sowie weitere)

,,Die spezifischen Ziele und damit die Alleinstellungsmerkmale des Studiengangs sind transparent zu machen,
insbesondere in Abgrenzung von den in Deutschland bereits existierenden Studiengédngen der Friedens- und
Konfliktforschung und den im Ausland existierenden Studiengdngen zu internationaler Sicherheit. Dies betrifft
insbesondere die thematische Fokussierung, Theorien und Methoden. Dabei ist Folgendes zu kléren:

a.

Die der Studiengangsbezeichnung zugrundeliegenden Konzepte von Strategie und Sicherheit miissen
transparent adressiert werden. Zudem muss das Konzept der Strategie als zweiter Leitbegriff des Studi-
engangs unterfiittert werden, was sich deutlicher im Modul ,Strategy" reflektieren sollte, das hauptséch-
lich Diplomatie hervorhebt. (auch Kriterien 204 und 205)

Es ist zu klédren, ob der angestrebte Studiengang primér forschungsorientiert oder doch eher anwendungs-
orientiert sein soll. (auch Kriterien 204 und 205, unter Rlickbezug auf Kriterium 111 des Priifberichts zu
formalen Kriterien vom 25.08.2023}

Ebenfalls zu verdeutlichen ist, dass es sich bei dem Studiengang primér um einen politikwissenschaftlichen
Studiengang handelt. (auch Kriterien 204 und 205)"

Erlauterung:

Der Studiengang stellt in seinem Ausgangspunkt, konsequent Strategie und internationale Sicherheits-
politik mit Fragen des Vdlkerrechts, Geodkonomie und der Terrorismus-Forschung zu verbinden, einen
neuen Ansatz dar und unterscheidet sich in diesem Verstandnis und den angebotenen Vertiefungsmo-
dulen wesentlich sowohl von den klassischen Studiengangen der Friedens- und Konfliktforschung als
auch von Studiengangen aus dem Feld der ,War Studies". Das Modulhandbuch, die Kursbeschreibun-
gen, die Syllabi und die Inhalte der Website kdnnen herangezogen werden, um dieses Selbstverstandnis
des Studiengangs zu dokumentieren. Die Einschatzung, dass das Modul ,Strategy” in der Hauptsache
aus Diplomatie besteht, wird zuriickgewiesen. Die Konzeption des Moduls orientiert sich an dem klas-
sischen politikwissenschaftlichen Strategiebegriff, wie ihn insbesondere Lawrence Freedman in seinen
Werken ausgeflhrt hat. Das Modul versteht Strategie dabei als eine Einheit von Militar-Strategie und
Diplomatie und ist in zwei entsprechende Teile aufgegliedert. Der erste Teil des Moduls befasst sich mit
strategischen Grundbegriffen, gibt einen Uberblick Uber die Klassiker der Strategie von Carl von Clau-
sewitz bis Mackinder, Schmitt, und anderen. Erst im zweiten Teil des Moduls werden an ausgewahlten
Beispielen der Diplomatiegeschichte strategische Grundprobleme des 20. Jahrhunderts vertieft aufge-
zeigt. Sowohl die Modulbeschreibung als auch der Syllabus kdnnen zur lllustration herangezogen wer-
den.

Durch das Programm des Studiengangs wird sichergestellt, dass die Studierenden dazu befahigt wer-
den, nach ihrem Abschluss uneingeschrankt am wissenschaftlichen Diskurs in der internationalen Si-
cherheitsforschung partizipieren zu kénnen. Dies wird auch durch die primare Prifungsform Hausarbeit
und der an den Standards der Prifungsordnung der Philosophischen Fakultat orientierten 30 LP umfas-
senden Masterarbeit sichergestellt. Darlber hinaus ist es ausgesprochenes Ziel, flr die Studierenden
Berthrungspunkte mit der politischen Praxis zu schaffen, wie es der Tradition der Bonner Politikwis-
senschaft entspricht. Zur Erreichung dieser Zielsetzung ist ein Praktikum in den Modulplan der Pri-
fungsordnung integriert, und zusatzlich werden durch die Einbeziehung von Lehrpersonal aus der poli-



tischen Praxis auch Exkursionen angeboten. Insgesamt ist der Studiengang wie alle sonstigen Master-
programme der Philosophischen Fakultat Gberwiegend forschungsorientiert, was sich am Programm
der Pflicht- und Wahlpflichtmodule ablesen lasst. Zugleich soll betont werden, dass sich in diesem Stu -
diengang Forsch ungs- und Anwendungsorientierung keineswegs gegenseitig ausschlielen, sondern
vielmehr einander ergénzende Ansatze darste llen . Diese Ausrichtung _wird auf der Website des St udi-
engangs transparent kommuniziert.

Trotzderengen Einbindung anderer Fachbereiche istder Studiengang in erster Linie ein politikwissen-
schaftlicher Studiengang, dessen Inhalte sich- besonders inden Pflichtmodulenim ersten Studienjahr
- an aktuellen politikwissenschaftlichen Diskursen orientiert. Auf der Website des Studiengangs wird
der Studiengang gleich zu Beginn als politikwissenschaftlicher Studiengang deklariert. Ziel der transdis-
ziplinaren Ausrichtung des Studiengangs ist in erster Linie, die Perspektive von politikwissenschaftlicher
Analyse geostrategischer Herausforderungen sinnvoll zu erganzen . Auch die Zugangsvoraussetzungen
orientieren sich an herkdmmlichen Erfordernissen politikwissenschaftlicher Studiengange.

Auflage 2 (Kriterien 107, 108,204,205 und 214 sowie weitere)

»,Das Modulhandbuch muss deutlich hinsichtlich Eindeutigkeit, Vollstdndigkeit und Konsistenz der Angaben
lberarbeitet werden. Dabei ist insbesondere zu berlicksichtigen:

e.

Erstens miissen die Modulbeschreibungen die vorgesehenen Inhalte und Ziele der Module konkreter wie-
dergeben.

zweitens miissen die geplanten Lehr- und Lernformen eine gré3ere Vielfalt reflektieren. (auch Kriterium
206}

Drittens muss (wie bei den rechtswissenschaftlichen Modulen) deutlicher werden, wie sich die Inhalte von
Lehrveranstaltungen in den Modulen thematisch unterscheiden.

Viertens muss das Modul ,European Regulation of Network Industries': das nicht in das Profil des Studi-
engangs passt, ersetzt oder derart umgestaltet werden, dass es einen klar erkennbaren Bezug zur Leitidee
des Studiengangs aufweist. (auch Kriterium 201}

Fiinftens miissen die Angaben zur zeitlichen Dauer des Praktikums harmonisiert werden."

Erlduterung:

a.

Das Modulhandbuch wurde dahingehend Uberarbeitet und auch auf innere Konsistenz Uberprift. Ziel
bleibt die Vermittlung zentraler Inhalte und verlasslicher Kompetenzfelder, bei gleichzeitiger Beibehal-
tung eines Gestaltungsraums bei der konkreten inhaltlichen und thematischen Ausgestaltung der Semi-
nare in den einzelnen Modulen, die nicht in jedem Semester in identischer Themenfokussierung angebo-
ten werden, um zum einen eine Bandbreite mdglicher Themen einzubinden und zum anderen aktuelle
Entwicklungen zu bertcksichtigen.

Durch die Aufnahme des Moduls ,Intelligence and National Security" in das Curriculum (liber die Ande-
rungsordnung zur Prifungsordnung) wird die Lehrform Vorlesung und die Prifungsform Klausur erganzt.
Besonders in den angebotenen Modulen der anderen Fachbereiche gibt es ebenfalls eine Varianz bei den
Prifungsformen. Eine Exkursion wurde ebenfalls im Rahmen des Moduls ,Strategy" in das Modulhand-
buch aufgenommen. Weitere Varianz ergibt sich durch die Ausgestaltung der Studienleistung, wo bereits
jetzt eine groflRe Bandbreite angeboten wird (Planspiele, Policy Briefings, Gruppenarbeiten).
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Siehe dazu Punkt a. Ubliche Darstellung der Seminarinhalte.

d. Das Modul wurde nicht in das Curriculum des Studiengangs aufgenommen.

e. Die zeitliche Angabe (mind . sechs Wochen in Vollzeit) wurde im Modulhandbuch und auf der Website
harmonisiert.

Auflage 3 (Kriterien 207,210,211 und 222)

,,Flir die Studierenden muss aus den Studiengangsdokumenten klar hervorgehen, wie Internationalitét wahr-
genommen werden kann. Dazu muss auch ein klar erkennbares Mobilitédtsfenster ausgewiesen werden."

Erlauterung:

Als Mobilitatsfenster wurde das dritte Semester identifiziert, da hier laut Studienverlaufsplan die Wahl von
semesteribergreifenden Modulen vermieden werden kann, ohne die Zielsetzung von 30 LP pro Semester zu
gefahrden. Die im dritten Semester angebotenen Partnermodule werden im Block angeboten. Das Mobili-
tatsfenster wurde im Uberarbeiteten Studienverlaufsplan (s. Anlage) deutlich ausgewiesen.

Auflage 4 (Kriterien 107, 108, 211, auch 205 und 207)

., Der Studiengang muss flir die Studierenden in seinem Ablauf von Anfang an klar planbar gestaltet sein. Ins-
besondere der Studienverlaufsplan sollte so semesterweise gefasst werden, dass diese Zielstellung erfllt wer-
den kann. Dabei sollten 30 LP pro Semester eingeplant werden, Abweichungen sind gut zu begriinden."

Erlauterung:

Grundsatzlich ist im Studienverlaufsplan in jedem Semester die Erbringung von 30 LP vorgesehen. Auch das
vierte Semester ist vollstandig fur die Masterarbeit vorgesehen. Das im vierten Semester angebotene Wahl-
pflichtmodul in Kooperation mit der Reichman Universitat ist ein Modulimport und aufgrund der Konzeption
mit der Partnerhochschule nur im vierten Semester absolvierbar. Die Studierenden haben aber durch die
Wahl anderer Module die Mdglichkeit, alle LP (aul3er Masterarbeit) vor dem vierten Semester zu erbringen.
Das semesterubergreifende Modul ,Research Methods and Tools" (1. und 2. Semester) lasst sich aus didak-
tischen und kapagzitaren Griinden nicht anders darstellen, wodurch hier ein leichter Uberhang entsteht.

Auflage 5 (Kriterien 210, 213 und 222)

,, ES muss ein Konzept vorgelegt werden, aus dem die Verantwortlichkeiten zur Gewéhrleistung angemessener
Koordination , Betreuung und Organisation der Internationalisierungsbestrebungen des Studiengangs unter
Einbezug etwaiger fakultdts- und hochschulweiter Akteure sowie etwaig nétiger Aufwiichse zur Integration
des neuen Studiengangs transparent hervor gehen. "

Erlauterung:

Zur Unterstutzung bei der Betreuung der Studierenden des Masterstudiengangs sowie bei administrativen
Ablaufen, die den Studiengang betreffen, der Evaluation und Qualitatsentwicklung wird eine halbe, unbefris-
tete WiMi-Stelle (E 13, 50%) zur Verfugung gest ellt . Der/die Stelleninhaber*in soll sich zunachst ausschliel3-
lich um die Studierenden im Master ,Strategy and International Security" kimmern, perspektivisch aber auch
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Aufgaben im Bereich der Betreuung (internationaler) Studierender fiir einen in Planung befindlichen eng-
lischsprachigen Masterstudiengang im Bereich Soziologie iibernehmen. Die mit der Stelle verbundene Lehre
(2 SWS) soll entweder im Master ,,Strategy and International Security” oder in einem der Studiengdnge des
Instituts fiir Politikwissenschaft erbracht werden.

Auflagen zu formalen Kriterien ( Kriterien101-123)

Auflage 6 (Kriterium 105)

.» Es muss gewdhrleistet werden, dass fiir das Diploma Supplement die aktuelle, zwischen Kultusministerkon-
ferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung verwendet wird. "

Erlauterung:

Das Diploma Supplement wird gemaR der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonfe-
renz abgestimmten Fassung ausgestellt (siehe Anlage).

Positionierung zu Empfehlungen

Empfehlung 1 (Kriterien 204, 209 und 211)

.» Die Priifungsbelastung fiir die Studierenden, v.a. durch die Zahl der vorgesehenen Hausarbeiten pro Semes-
ter, sollte kritisch evaluiert und die Nutzung etwaiger Alternativen gepriift werden, um eine Studierbarkeit in
vier Semestern sicherzustellen und einer Oberfrachtung insbesondere der vorlesungsfreien Zeiten vorzubeu-
gen, auch mit Blick auf das Praktikum und Auslandsaufenthalte. Eine gréere Vielfalt der Priifungsformen
wiirde im Obrigen auch die Attraktivitat des Studiengangs fiir die Studierenden erhéhen.

Erlduterung:

Hausarbeiten sind die gangige Prifungsform in politikwissenschaftlichen Studiengangen, bereiten auf die Er-
stellung der Masterarbeit vor und sollen das wissenschaftliche Arbeiten nach deutschen Standards vermit-
teln. In den Pflichtmodulen kann daher nicht von dieser Priifungsform abgewichen werden. Das zu leistende
Hausarbeitenpensum nimmtim laufe des Studiums erkennbar ab. In den Wahlpflichtmodulen gibt es bereits
jetzt andere Prifungsformen. In den Partnermodulen und in den Wahlmodulen im Verantwortungsbereich
der Henry-Kissinger-Professur wird Uber die Etablierung alternativer Prifungsformate- dieim Rahmen der
P.O. umsetzbar sind - nachgedacht.



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat
Bonn vom 07.10.2025.

Bonn, 04.11.2025

M. Hoch

Der Rektor
Der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
Universitatsprofessor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch



	Beschlussempfehlung vom 24.11.2023
	Veränderungsbedarfe
	Empfehlungen
	Qualifikationsziele und Abschlussniveau (vgl. § 11 StudakVO NRW)
	Studiengangskonzept (vgl. § 12 Abs. 1, 4 und 6 StudakVO NRW)
	Studierbarkeit (vgl. § 12 Abs. 5 StudakVO NRW)
	Ausstattung (vgl. § 12 Abs. 2 und 3 StudakVO NRW)
	Fachlich-inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (vgl. § 13 StudakVO NRW)
	Studienerfolg (vgl. § 14 StudakVO NRW)
	Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (vgl. § 15 StudakVO NRW)

	Situativ anzuwendende Sonderkriterien
	Lehramtsspezifische Kriterien (vgl. § 13 StudakVO)
	Weiterbildende Studiengänge (vgl. § 11 Abs. 3 StudakVO)
	Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (vgl. § 19 StudakVO NRW)
	Hochschulische Kooperationen (vgl. § 20 StudakVO NRW)
	Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (vgl. § 16 StudakVO NRW)

	Anlage 3: Stellungnahme
	Stellungnahme zum Gutachten im Rahmen der internen Akkreditierung des Masterstudiengangs (M.A.) „Strategy and International Security“
	Veränderungsbedarfe Zu 1. a):
	Zu 1. b):
	Zu 1 c):
	Zu 2.:
	Zu 3.:
	Zu 4.:
	Zu 5.:
	Empfehlungen Zu 1.:
	Zu 2.:
	Zu 3.:
	Zu 4.:
	Zu 5.:
	Zu 6.:
	Zu 7.:
	Zu 8.:


